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	 Die Westbalkanregelung (WBR) ist ein etabliertes Instrument der deutschen 
Migrations politik, das für den Bausektor von besonderer Relevanz ist. 
Arbeitsrechtsberater*innen zufolge kommt es dabei zu einer Reihe von 
arbeitsrechtlichen Verstößen. Dazu zählen Lohnvorenthaltung, Verrechnung des 
Lohnanspruchs mit dem Urlaubsgeld, Überschreitung der Maximalarbeitszeit, 
Bezahlung unter dem Qualifikationsniveau und Vertuschung von Arbeitsunfällen.

	 Der Rechtsrahmen der Westbalkanregelung und ihre administrative Umsetzung 
können es den Beschäftigten erschweren, ihre Rechte geltend zu machen. 
So kann eine Kündigung ihren Aufenthaltstitel gefährden. Das Verfahren zum 
Arbeitgeberwechsel ist mit Risiken behaftet und hat keine näher begrenzte Dauer. 
Auch der Spurwechsel in einen anderen Aufenthaltstitel ist mit einigen Hürden 
verbunden. Zudem fehlt es an einer langfristigen sozialen Absicherung im Falle 
von Erwerbslosigkeit. Hinzu kommt, dass unter den Beschäftigten nicht zutreffende 
Informationen über die rechtlichen Regelungen zirkulieren. Aus Unkenntnis wenden 
sie sich mitunter an  informelle Beratungsagenturen, die Falschinformationen 
verbreiten und hohe  Honorare verlangen.

	 Eine Gleichberechtigung von Beschäftigten, die über die Westbalkanregelung 
eingereist sind, würde ihre rechtliche Sonderstellung aufheben und ihre Situation 
erheblich verbessern.

	 Eine arbeitnehmendenfreundlichere Gestaltung der Westbalkanregelung 
könnte durch die zeitnahe Umsetzung der neugefassten Arbeitnehmer*innen‑
Rahmenrichtlinie – Richtlinie (EU) 2024/1233 – in nationales Recht erzielt werden.

	 Die Situation der über die Westbalkanregelung nach Deutschland eingereisten 
Menschen könnte durch flankierende Maßnahmen verbessert werden. Dazu zählen 
die konsequente Anwendung von § 9 der Beschäftigungsverordnung (BeschV), 
die Erleichterung des Arbeitgeberwechsels sowie der Ausbau von Informations- 
und Beratungsangeboten für WBR-Beschäftigte.
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 Zusammenfassung

1 Es handelt sich um die „Richtlinie (EU) 2024/1233 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über ein einheit‑
liches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat aufhalten“, die bis zum 21. Mai 2026 in nationales Recht umgewandelt werden muss.

Die Westbalkanregelung (WBR) bietet Staatsangehörigen aus Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien einen niedrig
schwelligen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt – unabhängig von ihrer Berufs‑
qualifikation. Auf rechtlicher Ebene beinhaltet die Regelung unter anderem die 
 Zustimmungspflicht der Bundesagentur für Arbeit zur Beschäftigung und zu jedem 
Arbeitgeberwechsel sowie einen eingeschränkten Zugang der Beschäftigten zu den 
 sozialen Sicherungs systemen. Ursprünglich als migrationspolitisches Experiment 
 gestartet, ist die West balkanregelung zu einem festen Bestandteil der Arbeitskräfte
zuwanderung geworden.

Die vorliegende Untersuchung fragt nach den Effekten der Westbalkanregelung auf die 
Rechte der Beschäftigten und konzentriert sich dabei auf den Bausektor. Auf Grund‑
lage von Expert*inneninterviews und einer Fokusgruppendiskussion mit sechs Arbeits‑
rechtsberater*innen wird untersucht, wie sich die Westbalkanregelung auf die Durch‑
setzung von Arbeitnehmer*innen-Rechten auswirkt.

Eine positive Folge der Regelung zeigt sich im Bereich der Arbeitsverträge: 
Die Berater*innen sehen sich nur sehr selten mit Beschäftigungsverhältnissen ohne 
Arbeitsvertrag oder mit falscher Teilzeitarbeit konfrontiert. Negative Auswirkungen 
 zeigen sich hingegen bei der Arbeitgeberbindung, im Verfahren zum Arbeitgeber
wechsel, beim Wechsel des Aufenthaltstitels, bei der sozialen Absicherung und beim 
Informationsstand der WBR-Beschäftigten, der sie empfänglich für die falschen Ver‑
sprechungen  informeller Beratungsagenturen macht.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, lassen sich neben einer Gleichberechtigung 
dieser Beschäftigtengruppe und der zügigen und vollständigen Umsetzung der Neu‑
fassung der Arbeitnehmer*innen‑Rahmenrichtlinie – Richtlinie (EU) 2024/12331 – eine 
Reihe weiterer Handlungsempfehlungen formulieren.
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Vorwort

Die Bauwirtschaft war schon immer international und 
grenzübergreifend organisiert. Auf deutschen Baustel‑
len trifft man auf Menschen aus Italien, aus der Türkei, 
aus dem ehemaligen Jugoslawien – und aus vielen an‑
deren Teilen der Welt.

Mit der Zeit sind aus vielen von ihnen Kolleginnen und 
Kollegen, Freundinnen und Freunde auch Nachbarin‑
nen und Nachbarn geworden. Menschen, mit denen 
zusammen gearbeitet, geschwitzt und manchmal auch 
geflucht wird – und mit denen man einen großen Teil 
seines Tages verbringt.

Und ganz ehrlich betrachtet: Viele der Aufgaben, die 
vor uns liegen, würden wir ohne diese Kolleginnen und 
Kollegen gar nicht mehr schaffen.

Schauen wir nur auf das, was gerade ansteht: mehr 
Wohnungsbau, mehr energetische Sanierung,  bessere 
Infrastruktur, mehr Digitalisierung. Überall fehlen 
 Hände und Köpfe – professionelle Hände, kluge Köpfe.

Der Bedarf ist inzwischen so groß, dass es längst nicht 
mehr reicht, nur Arbeitskräfte aus den EU-Staaten 
zu gewinnen. Wenn wir über die milliardenschweren 
Investitionen sprechen, die in den nächsten Jahren 
kommen sollen, dann ist ziemlich klar: Auch Menschen 
aus Staaten außerhalb der EU werden auf deutschen 
Baustellen gebraucht.

Ganz klar ist Bauarbeit Facharbeit. Aber wenn man 
sich die Debatten über Fachkräfteeinwanderung an‑
schaut, dann drehen sie sich fast immer um akademi‑
sche  Berufe. Um Ingenieurinnen, IT-Spezialisten.

Die brauchen wir auch. Keine Frage.

Aber wir brauchen Meschen, die Mauern und Straßen
bau können. Menschen, die Gebäude errichten, 
energetisch sanieren und unsere Infrastruktur in 
Stand halten können. Genau deshalb hat die West‑
balkanregelung für die Bauwirtschaft eine besondere 
 Bedeutung.

Trotzdem haben wir als DGB-Gewerkschaften – und 
ganz besonders wir als IG BAU – diese Regelung am 
Anfang kritisch gesehen.

Aus guten Gründen. Wer sich die Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte anschaut, kann schnell erkennen: 
Immer dort, wo Arbeitsmigration schlecht reguliert ist, 
entsteht schnell ein Unterbietungswettbewerb. Löhne 
geraten unter Druck, Arbeitsbedingungen auch.

Und dazu kommt noch etwas anderes: Wenn Aufent‑
haltsstatus und Arbeitsverhältnis eng miteinander 
verknüpft sind, dann entsteht Abhängigkeit – große 
Abhängigkeit. Das wissen wir aus vielen Fällen. Gene‑
ralunternehmer, Nachunternehmerketten – und mit‑
tendrin Beschäftigte, die im Zweifel Angst haben, ihren 
Job zu verlieren. Und damit auch ihr Aufenthaltsrecht. 
Vor diesem Hintergrund haben wir die Westbalkan
regelung zunächst kritisch bewertet.

Heute sehen wir: Sie kann funktionieren. Sie kann so‑
gar hilfreich sein. Aber das gilt nur unter einer klaren 
Voraussetzung: Die Beschäftigten müssen unter den 
gleichen Bedingungen arbeiten wie alle anderen auch.

Das heißt konkret: tarifliche  Arbeitsbedingungen, 
tarifliche Löhne – und zwar entsprechend der 
 Qualifikation. Und selbstverständlich müssen die 
arbeitsrechtlichen Regeln eingehalten werden. 
 Soweit jedenfalls die Theorie.

Die entscheidende Frage ist aber eine andere: 
Wie sieht es in der Praxis aus?

Werden Beschäftigte, die über die Westbalkanregelung 
nach Deutschland kommen, tatsächlich genauso fair 
behandelt wie alle anderen? Genau dieser Frage geht 
die vorliegende Studie nach. Sie zieht eine erste Bilanz. 
Und sie zeigt ein gemischtes Bild.

Ja – die Regelung eröffnet Chancen. Das kann man klar 
sagen. Aber gleichzeitig zeigen Gespräche mit 
Kollegin nen und Kollegen aus gewerkschafts nahen 
 Beratungsstellen auch etwas anderes: Viel zu oft 
 nutzen Arbeitgeber immer noch die besondere Ab‑
hängigkeit der Be schäftigten aus. Eben weil Aufenthalt 
und Arbeitsvertrag so eng miteinander verbunden sind.
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Natürlich gibt es gute Arbeitgeber. Aber es gibt eben 
leider auch die anderen, die ihre Verantwortung nicht 
leben. Wie groß das Ausmaß von Rechtsverletzungen 
tatsächlich ist, lässt sich mit dieser Untersuchung 
noch nicht abschließend sagen. Dafür braucht es wei‑
tere Forschung und eine genauere Datengrundlage.

Was wir aber sehr wohl sagen können, ist etwas klar 
Definiertes: Schlechte Arbeitsbedingungen werden wir 
als Gewerkschaften nicht akzeptieren.

Und ebenso wenig akzeptieren wir rechtliche Rahmen‑
bedingungen, die Beschäftigte zusätzlich unter Druck 
setzen, ihnen die Durchsetzung ihrer Rechte erschwe‑
ren – oder neue Abhängigkeiten schaffen.

Die Studie bleibt deshalb nicht bei der Analyse  stehen. 
Sie benennt auch konkrete Handlungsansätze. Jetzt 
sind Politik und zuständige Ministerien gefragt, sich 
diese Vorschläge genau anzuschauen. Und eines 
ist sicher: Wir werden uns an dieser Diskussion weiter 
 beteiligen.

Mit einer klaren Haltung. Mit einer einfachen Regel: 
Gleicher Lohn für  gleiche Arbeit am gleichen Ort.

Anja Piel   
Mitglied des Geschäftsführenden  
DGB-Bundesvorstandes

Carsten Burckhardt   
Stellvertretender Bundesvorsitzender  
der IG BAU
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 1	 Die Westbalkanregelung 
im Überblick

	1.1	 Die Etablierung eines neuen Migrationsweges

Die Westbalkanregelung wurde am 24. Oktober 2015 mit 
der Verordnung zum Asylverfahrensbeschleunigungs‑
gesetz eingeführt. Dies erfolgte als Teil des Asylpakets I 
und steht im Zusammenhang mit den seit 2014 ergrif‑
fenen migrationspolitischen Maßnahmen zur Reduzie‑
rung der Asylanträge aus den Westbalkanländern (Süß/
Schneider 2018: 23).

Eine der zentralen Maßnahmen bestand in der Ein‑
stufung der Westbalkanländer als „sichere Herkunfts‑
staaten“ nach § 29 des Asylgesetzes. Hiervon sollte die 
Signalwirkung ausgehen, dass Asylanträge aus diesen 
Staaten keine Aussicht auf Erfolg haben (ebd.). Seit Ok‑
tober 2014 gelten die drei Westbalkanländer Bosnien 
und Herzegowina, Mazedonien und Serbien als sichere 
Herkunftsstaaten. Seit der Verabschiedung des Asylpa‑
kets I im Oktober 2015 zählen auch Albanien, Kosovo 
und Montenegro dazu. Absehbar war damals schon die 
weitere Verschärfung durch das im März 2016 in Kraft 
getretene Asylpaket II (ebd.).

Die Eröffnung einer neuen Migrationsoption war Teil 
der restriktiven Wende im Asylrecht. Mit der Westbal‑
kanregelung sollte erprobt werden, ob es gelänge, die 
Fluchtmigration als „ungewollte Migration“ (Burkert/
Haase 2017: 1) in die Bahnen der gewollten Arbeitsmig‑
ration zu lenken. Dieser Versuch gilt als „Novum in der 
deutschen Zuwanderungspolitik“ (ebd.).

Die Westbalkanregelung ist das Ergebnis eines poli‑
tischen Kompromisses, um Zustimmung zur Verschär‑
fung des Asylrechts zu erhalten. Denn die Einstufung 
der Westbalkanländer als sichere Herkunftsstaaten 
und beide Asylpakete riefen starken Protest aus der 
Zivilgesellschaft und der Opposition hervor (ZDSR o. J.; 
Pro Asyl 2014; Süß/Schneider 2018: 23). 

Kritik regte sich auch bei der in mehreren Bundes‑
ländern mitregierenden Partei Bündnis 90 / Die Grü‑
nen sowie bei der SPD als damaliger Koalitionspartne‑
rin der CDU (Süß/Schneider 2018: 23). Als Gegengewicht 
zur repressiven Asylpolitik wurden liberale Ausgleichs‑

maßnahmen gefordert (Bither/Ziebarth 2018: 15 f.; Süß/
Schneider 2018: 23). Die Westbalkanregelung war eine 
solche Maßnahme (Süß/Schneider 2018: 23).

Das arbeitsmarkt- und „migrationspolitische Labo‑
ratorium“ (BMI/BAMF 2020: 33; Engler 2020: 18) einer 
zeitlich und im Umfang beschränkten Öffnung des 
Arbeitsmarktes für Geringqualifizierte (BMI/BAMF 2020: 
33; Brücker/Burkert 2017) war bei der Einführung zu‑
nächst bis zum 31. Dezember 2020 befristet und auf 
25.000 Zustimmungen pro Jahr beschränkt. In welchem 
Maße die Regelung eine Asyl- in die Erwerbsmigration 
überführte, lässt sich nicht eindeutig identifizieren, da 
zeitgleich das Asylrecht verschärft wurde und die An‑
erkennungsaussichten eines Asylantrags spätestens 
mit der Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaa‑
ten stark sanken (Brücker/Burkert 2017; Süß/Schneider 
2018: 23).

Mit Blick auf den arbeitsmarktpolitischen und 
volkswirtschaftlichen Nutzen bewertet eine breit ange‑
legte Evaluationsstudie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) die Westbalkanregelung 
hinsichtlich verschiedener Kriterien als positiv und 
sinnvoll (Brücker et al. 2020a, 2020b). Teile der Wirt‑
schaft, insbesondere das Baugewerbe und das Hand‑
werk, plädieren für eine Beibehaltung (HDB 2024; Leh‑
ner/Kolb 2020; Schmidt 2025).

Die Westbalkanregelung wurde zunächst um drei 
Jahre verlängert. Im Jahr 2024 entfristete die damalige 
Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90 / Die Grünen 
und FDP die Regelung und verdoppelte die Zahl der 
jährlich zulässigen Zustimmungen auf 50.000. Die Fol‑
geregierung aus CDU/CSU und SPD plant, diese wieder 
auf 25.000 pro Jahr zu halbieren. Zehn Jahre nach ihrer 
Einführung hat sich das einstige arbeitsmarkt- und 
migrationspolitische Experiment „als Baustein der Ar‑
beitskräftezuwanderung etabliert“ (Deutscher Bundes
tag 2025b: 5).
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	1.2	 Die wichtigsten Aspekte der Westbalkanregelung

2 Im Jahr 2025 lag das Mindestbruttoentgelt für über 45-Jährige bei mindestens 4.427,50 Euro im Monat (Deutsche Botschaft 
 Pristina 2025).

Die Westbalkanregelung eröffnet Menschen aus den 
sechs Westbalkanstaaten einen Migrationsweg, der 
nicht an eine nachgewiesene Qualifizierung geknüpft 
ist. Personen, die mit einem Aufenthaltstitel über die 
Westbalkanregelung in Deutschland arbeiten, werden 
im Folgenden als WBR-Beschäftigte bezeichnet. Die 
Westbalkanregelung ist in § 26 Absatz 2 der Beschäfti‑
gungsverordnung (BeschV) verankert (siehe Infobox 1).

Infobox 1: Verordnung über die Beschäftigung 
von Ausländerinnen und Ausländern  
(Beschäftigungs verordnung – BeschV)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
„Für Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmaze‑
donien und Serbien können Zustimmungen mit 
Vorrangprüfung zur Ausübung jeder Beschäftigung 
erteilt werden. Die erstmalige Zustimmung darf nur 
erteilt werden, wenn der Antrag auf Erteilung des 
Aufenthaltstitels bei der jeweils zuständigen deut‑
schen Auslandsvertretung in einem der in Satz 1 
genannten Staaten gestellt wird. 
	 Die Anzahl der Zustimmungen in den Fällen 
des Satzes 2 ist auf bis zu 50 000 je Kalenderjahr 
begrenzt. Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, 
wenn der Antragsteller in den letzten 24 Monaten 
vor Antragstellung Leistungen nach dem Asyl‑
bewerberleistungsgesetz bezogen hat. § 9 findet 
keine Anwendung, es sei denn, dass eine Zustim‑
mung nach § 26 Absatz 2 in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilt 
 wurde.“

Quelle: § 26 Abs. 2 BeschV

Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien und Herzego‑
wina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Ser‑
bien können über die Westbalkanregelung Zugang zu 
jeder Beschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
erhalten, wenn dafür eine Zustimmung vorliegt. Die 
Anzahl der Zustimmungen ist derzeit auf ein Kontigent 
von insgesamt 50.000 pro Jahr beschränkt.

Der Erstantrag muss bei der zuständigen deutschen 
Auslandsvertretung gestellt werden, Folgeanträge 
können in Deutschland gestellt werden. Die Beantra‑
genden dürfen in den letzten 24 Monaten vor der Be‑
antragung keine Leistungen nach dem Asylbewerber‑
leistungsgesetz in Deutschland bezogen haben. § 9 der 
Beschäftigungsverordnung, der ausländische Beschäf‑
tigte nach zwei Jahren des rechtmäßigen Aufenthalts in 
Deutschland von der Zustimmungspflicht befreit, wird 
hier nicht mehr angewandt. 

Das Arbeitsentgelt muss den Lebensunterhalt si‑
chern. Personen, die bei der Erstantragstellung älter 
als 45 Jahre sind, müssen ein Arbeitsentgelt von min‑
destens 55 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungs‑
grenze der allgemeinen Rentenversicherung oder eine 
angemessene Altersversorgung nachweisen (BA 2025).2

Die Zustimmung durch die Bundesagentur für Ar‑
beit (BA) zur Aufnahme einer Beschäftigung ist einer 
der zentralen Bausteine der Westbalkanregelung. Vo‑
raussetzung hierfür ist ein verbindliches Arbeitsplatz‑
angebot oder ein unterzeichneter Arbeitsvertrag sowie 
Beschäftigungsbedingungen, die denen von vergleich‑
baren hiesigen Arbeitnehmer*innen entsprechen.

Ob gleichwertige Beschäftigungsbedingungen vor‑
liegen, wird im Zustimmungsverfahren anhand schrift‑
licher Auskünfte der Arbeitgeber*innen zur Arbeitszeit, 
zum Urlaubsanspruch und zum Arbeitsentgelt über‑
prüft. Kommt weder ein Tarifvertrag noch ein Bran‑
chenmindestlohn zur Anwendung, dann „muss der 
ortsübliche Lohn für vergleichbare Tätigkeiten inländi‑
scher Arbeitnehmer gezahlt werden“ (BA 2024a: 60). Die 
unterste Entlohnungsgrenze ist der allgemeine gesetz‑
liche Mindestlohn.

Entsprechen die Bedingungen vergleichbaren Be‑
schäftigungsverhältnissen, kann die Bundesagentur 
für Arbeit ihre Zustimmung erteilen. Diese Zustimmung 
gilt bei einem unbefristeten Vertrag maximal vier Jahre. 
Bei einem befristeten Vertrag gilt sie für die Vertrags‑
laufzeit, mit einer Obergrenze von ebenfalls vier Jahren 
(ebd.: 155). Die Zustimmung kann auch für kürzere Zeit‑
räume erteilt werden.
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Seit 2023 findet keine Vorrangprüfung mehr statt, 
das heißt, es wird nicht mehr geprüft, ob Deutsche oder 
EU-Bürger*innen für die Position infrage kommen (BA 
2023a).

Im Erstantragsverfahren ist die Prüfung durch die 
Bundesagentur für Arbeit als Vorabzustimmung dem 
Botschaftstermin vorgelagert.3 Aufgrund der hohen 
Nachfrage und der auf die einzelnen Länder verteilten 
Kontingente werden die Anträge teilweise erst Monate 
nach ihrem Eingang durch die Bundesagentur für Ar‑
beit bearbeitet (siehe Infobox 2).

Infobox 2: Antragsbearbeitung bei der 
 Bundes agentur für Arbeit (November 2025)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

„Derzeit werden Anträge mit folgendem 
 Eingangsdatum bearbeitet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Albanien: 	 03.04.2025
Bosnien und Herzegowina: 	 tagesaktuell
Kosovo: 	 08.01.2025
Montenegro: 	 tagesaktuell
Nordmazedonien: 	 09.10.2025
Serbien: 	 15.08.2025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stand: 07.11.2025”

Quelle: BA 2025

Ist der Botschaftstermin erfolgreich, erhält die Person 
ein D-Visum zur Einreise.4 Nach der Einreise muss sie 
bei der zuständigen Ausländerbehörde einen befriste‑
ten Aufenthaltstitel zur Beschäftigung nach § 19c des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) in Verbindung mit § 26 
Absatz 2 der Beschäftigungsverordnung beantragen.  

3 Bis zum 1. Juni 2024 erfolgte die Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit nach dem Botschaftstermin. Diese Anordnung wurde 
geändert, weil die Botschaftstermine aufgrund der hohen Nachfrage per Losverfahren vergeben wurden und es hier zu langen Warte
zeiten kam.

4 Eine visumsfreie Einreise aus den sechs Westbalkanstaaten ist für bis zu 90 Tage möglich; eine Erwerbstätigkeit ist damit jedoch nicht 
gestattet (Geis-Thöne 2018: 17).

Für die Beantragung des Aufenthaltstitels sind 
mindestens der Arbeitsvertrag, das Einreisevisum, der 
Nachweis über den Hauptwohnsitz, der Nachweis über 
den Mietvertrag und die Größe und Kosten des Wohn‑
raums sowie der Nachweis über die Krankenversiche‑
rung notwendig (Land Berlin 2025).

Im Rahmen der Westbalkanregelung wird der Auf‑
enthaltstitel stets in Verbindung mit der Beschäfti‑
gungserlaubnis für die Arbeitsstelle erteilt, für die die 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit vorliegt. Die 
Gültigkeitsdauer des erteilten Aufenthaltstitels richtet 
sich nach der Dauer der erteilten Zustimmung und ist 
wie diese nach § 18 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes 
auf maximal vier Jahre befristet. 

Liegt die Dauer des Arbeitsvertrags oder die der Zu‑
stimmung unter vier Jahren, wird der Aufenthaltstitel 
für drei weitere Monate erteilt; auch hier gilt jedoch 
die Obergrenze von vier Jahren. Die drei Zusatzmonate 
sollen WBR-Beschäftigten nach Vertragsende Zeit für 
die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz geben (Voigt 
2024a: 42).

Ein Aufenthaltstitel in Zusammenhang mit der 
Westbalkanregelung wird stets nur befristet und in 
Verbindung mit einem konkreten Beschäftigungsver‑
hältnis erteilt. Bei jeder Verlängerung eines Beschäfti‑
gungsverhältnisses oder bei jedem Arbeitgeberwechsel 
muss erneut ein zustimmungspflichtiger Aufenthalts‑
titel beantragt und das Zustimmungsverfahren durch‑
laufen werden. Verlängerungs- und Wechselanträge 
werden bei der örtlichen Ausländerbehörde gestellt 
und fallen nicht mehr unter das Kontingent, das sich 
nur auf Erstzustimmungen bezieht. Im Rahmen ihres 
Auskunftsersuchens nach § 39 Absatz 4 Satz 2 des Auf‑
enthaltsgesetzes kann die Bundesagentur für Arbeit er‑
teilte Zustimmungen überprüfen.
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	1.3	 Umfang der Inanspruchnahme und 
Relevanz der Westbalkanregelung

5 Alle Prozentangaben wurden auf die volle Stelle gerundet.
6 Die Relevanz der Westbalkanregelung zeigt sich auch in den Zahlen der erteilten Visa. Insgesamt steht die Westbalkanregelung hier 

an fünfter Stelle und mit Blick auf die Erwerbstätigkeit an zweiter Stelle. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 419.108 D-Visa erteilt. Hier‑
von wurden 90.188 in Verbindung mit einem Studium, 54.709 für einen „Ehegattennachzug zum Ausländer“, 45.452 für einen Nachzug 
von Kindern, 31.031 für „sonstige Arbeitsaufnahmen“ und 28.662 für eine Arbeitsaufnahme gemäß der Westbalkanregelung vergeben 
( Deutscher Bundestag 2025a: 22).

7 Der Bausektor setzt sich aus drei Gewerben zusammen. Das Bauhauptgewerbe umfasst den Hoch- und Tiefbau sowie alle Rohbau‑
arbeiten und Arbeiten unter der Erde. Das Baunebengewerbe, auch Ausbaugewerbe genannt, konzentriert sich auf Ausbauarbeiten 
wie Elektroinstallationen und Malerarbeiten. Aus- und Trockenbau, Isolierung, Zimmerei, Glaserei, Rollladen- und Jalousiebau zählen 
als (Innen-)Ausbauberufe zum Baunebengewerbe. Das Bauhilfsgewerbe erbringt unterstützende Dienstleistungen, die nicht direkt in 
das Bauwerk integriert sind, wie zum Beispiel Transporte oder Abrissarbeiten.

Die Westbalkanregelung hat sich von einem arbeits‑
markt- und migrationspolitischen Versuch zu einem 
festen Baustein der Arbeitskräftezuwanderung (Deut‑
scher Bundestag 2025b: 5) entwickelt. In den ersten 
Jahren nach ihrer Einführung wurde sie zu einem der 

„wichtigsten Wege für Erwerbsmigranten nach Deutsch‑
land“ (Lehner/Kolb 2020) – und das ist bis heute so 
geblieben. Im Jahr 2024 entfielen 28.634 der insgesamt 
172.422 erteilten nationalen Visa der Kategorie D, also 
17 Prozent,5 auf die Westbalkanregelung (Auswärtiges 
Amt 2025; Deutscher Bundestag 2025a: 22; Medien‑
dienst Integration 2025).6

In den Jahren 2016 und 2017 nahmen 44 Prozent 
aller über die Westbalkanregelung eingereisten Men‑
schen ein Beschäftigungsverhältnis im Bausektor auf 
(Brücker et al. 2020a: 48). Im Jahr 2024 entfielen 36 Pro‑
zent aller WBR-Einreisen auf den Bausektor, 15 Prozent 
auf das Gastgewerbe und 12 Prozent auf den Bereich 
Verkehr und Lagerei (Deutscher Bundestag 2025b: An‑
lage 2, Tabelle 1). Im Baugewerbe7 wiederum arbeiteten 
WBR-Beschäftigte an erster Stelle im Hochbau, gefolgt 
vom Bereich Aus- und Trockenbau, Isolierung, Zimme‑
rei, Glaserei, Rollladen- und Jalousiebau an zweiter 
Stelle und dem Tiefbau an dritter Stelle (ebd.: Anlage 2, 
Tabelle 4).

Tabelle 1 schlüsselt die Verteilung der Beschäftig‑
ten, die zwischen 2020 und 2024 über die Westbalkan‑
regelung eingereist sind, nach Baugewerbe und den 
drei zahlenmäßig relevantesten Berufsgruppen im Bau‑
gewerbe auf. Zudem gibt sie einen Überblick über die 
erteilten Zustimmungen und die Anzahl aller Beschäf‑
tigten, die über die Westbalkanregelung eingereist 
sind und sich am 31. Dezember des jeweiligen Jahres in 
Deutschland aufgehalten haben.

Tabelle 1: Die Westbalkanregelung und der Bausektor 
(2020–2024)

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024

VISA 5.188 10.389 26.659 25.736 28.634

WBR-GES 22.791 36.681 50.439 59.295 61.171

WBR-BAU 9.144  
(40 %)

14.744  
(40 %)

20.033
(40 %)

22.450  
(38 %)

22.195  
(36 %)

WBR-HAUPT 4.949  
(22 %)

7.820  
(21 %)

10.482 
(21 %)

11.329 
(19 %)

11.072 
(18 %)

WBR-HOCH 4.454 6.951 8.978 9.145 8.549

WBR-TIEF 495 869 1.504 2.184 2.523

WBR-AUS 1.049 1.734 2.556 3.150 3.163

Erläuterung: VISA führt die Anzahl der in dem jewei‑
ligen Jahr erteilten Visa an. WBR-GES führt die Ge‑
samtzahl der WBR-Beschäftigten zum 31. Dezember 
des jeweiligen Jahres an. WBR-BAU führt die Zahl der 
WBR-Beschäftigten im Bausektor zum 31. Dezember 
des jeweiligen Jahres und in Klammern deren prozen‑
tualen Anteil an WBR-GES. WBR-HAUPT führt die Zahl 
der WBR-Beschäftigten im Bauhauptgewerbe zum 
31. Dezember des jeweiligen Jahres an und deren pro‑
zentualen Anteil an WBR-GES. WBR-HOCH führt die Zahl 
der WBR-Beschäftigten im Hochbau zum 31. Dezember 
des jeweiligen Jahres an. WBR-TIEF führt die Zahl der 
WBR-Beschäftigten im Tiefbau zum 31. Dezember des 
jeweiligen Jahres an. WBR-AUS führt die Zahl der WBR-
Beschäftigten im Bereich Aus- und Trockenbau, Isolie‑
rung, Zimmerei, Glaserei, Rollladen- und Jalousiebau 
zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres an. WBR-TIEF 
und WBR-HOCH zählen zu WBR-HAUPT, WBR-HAUPT 
und WBR-AUS zählen zu WBR-BAU. 

Quelle: BA-Statistik nach Deutscher Bundestag 2025b: 3, Anhang 2, 
Tabelle 1–2 und Tabelle 4; eigene Berechnung
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Diese Zahlen weisen zwei Besonderheiten auf. Ers‑
tens sind allein im Jahr 2023 4.425 Personen aus der 
Westbalkanregelung in einen anderen Aufenthaltssta‑
tus gewechselt, davon 4.010 in eine Niederlassungser‑
laubnis nach § 9 und § 9a des Aufenthaltsgesetzes (Graf 
2024: 27; vgl. auch Heß 2025). Diese Menschen tauchen 
in der Spalte „WBR-GES“ nicht mehr auf. Da die Nieder‑
lassungserlaubnis auf einen verfestigten Aufenthalt 
hindeutet, dürfte die arbeitsmarktpolitische Relevanz 
der Westbalkanregelung zur Gewinnung von Arbeits‑
kräften höher sein, als es die in Tabelle 1 aufgeführten 
Daten der Bundesagentur für Arbeit nahelegen.

Zweitens bildet Tabelle 1 lediglich die Lage zum 
Stichtag des 31. Dezember des jeweiligen Jahres ab. Im 
Bauhauptgewerbe unterliegen die Beschäftigungszah‑
len jedoch saisonalen Schwankungen. In der Schlecht‑
wetterperiode von Dezember bis März wird weniger 
gebaut. Es ist nicht auszuschließen, dass in den Som‑
mermonaten mehr WBR-Beschäftigte im Bauhauptge‑
werbe arbeiten und somit vom Stichtag nicht erfasst 
werden.8

Tabelle 1 veranschaulicht die anhaltende Relevanz 
des Bausektors, in dem trotz eines prozentualen Rück‑
gangs weiterhin ein erheblicher Teil aller WBR-Be‑
schäftigten tätig ist. Im Jahr 2020 führten 40 Prozent 
aller WBR-Einreisen in den Bausektor, 2024 waren es 
36 Prozent. Dabei kommt dem Bauhauptgewerbe die 
zahlenmäßig größte Relevanz für die Arbeitsmigration 
über die Westbalkanregelung zu. Im Jahr 2020 erfolgten 
22 Prozent aller WBR-Einreisen in das Bauhauptgewer‑
be, 2024 waren es 18 Prozent.

8 Zum Stichtag 30. Juni 2025 arbeiteten 11.736 bzw. 18 Prozent der insgesamt 64.809 WBR-Beschäftigten in Hoch- und Tiefbauberufen 
(BA 2025b). Im gesamten Baugewerbe waren zum gleichen Zeitpunkt 98.434 Personen aus den Westbalkanländern beschäftigt, wovon 
24 Prozent auf die Westbalkanregelung entfielen (ebd.). 

9 Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sieht die Probleme der Westbalkanregelung in den langen Wartezeiten, der Verfah‑
renslänge, den unklaren „Erfolgsaussichten und Perspektiven für Unternehmen und potenzielle Beschäftigte sowie der Komplexität 
und Intransparenz des Verfahrens mit unklaren Verantwortlichkeiten und Ansprechpartnern“ (HDB 2024: 1).

Ein Vergleich mit den Zahlen der Gesamtbeschäf‑
tigten im Hochbau ergibt folgendes Bild: Laut Bundes‑
agentur für Arbeit waren im Jahr 2022 insgesamt 486.218 
Personen im Hochbau beschäftigt, davon verfügten 
173.297 Personen nicht über die deutsche Staatsbür‑
gerschaft (BA 2023b). 2 Prozent aller Beschäftigten im 
Hochbau waren über die Westbalkanregelung einge‑
reist, bei den migrantischen Beschäftigten in diesem 
Bereich waren es immerhin 5 Prozent (ebd.).

Viele der Zustimmungen für eine Arbeitsaufnah‑
me im Rahmen der Westbalkanregelung entfallen auf 
die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nord‑
rhein-Westfalen und Hessen (Graf 2024: 38; Heß 2025: 
31; Brücker et al. 2020a: 26; Burkert/Haase 2017: 3). 
 Regionale Schwerpunkte sind die Großräume München, 
Frankfurt am Main, Stuttgart, Berlin, Hamburg und 
Düssel dorf (Brücker et al. 2020a: 25).

Die Westbalkanregelung wird auch als ein wich‑
tiges Instrument zur Bewältigung des Arbeits- und 
Fachkräftemangels diskutiert. Der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie (HDB) hält sie für zukunftswei‑
send, um den Arbeitskräftebedarf zu decken – trotz der 
erheblichen Probleme in der Umsetzung (HDB 2024).9 
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht in der 
Westbalkanregelung ein Modell zur Gewinnung von Ar‑
beitskräften aus anderen Staaten (Burstedde/Orange 
2025: 1); dieses Potenzial wird auch in anderen Beiträ‑
gen diskutiert (etwa Falkenhain/Raab 2022). 

Zehn Jahre nach der Eröffnung dieses neuen Mig‑
rationsweges gilt die Westbalkanregelung in Teilen der 
Wirtschaft und der Forschung als ein aussichtsreiches 
Modell zur weiteren Arbeitskräftegewinnung.
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	1.4	 Westbalkanregelung und Arbeitnehmer*innen-Rechte

10 Die Gewinnung von Arbeitskräften für den deutschen Arbeitsmarkt über die Westbalkanregelung hat in den sechs Westbalkanlän‑
dern zu einer weiteren erheblichen Abwanderung von Fach- und Arbeitskräften beigetragen, so die an der Fokusgruppendiskussion 
teilnehmenden Arbeitsrechtsberater*innen, von denen eine in einem Westbalkanland in der Migrationsberatung tätig ist. In diesen 
 Ländern hat die Arbeitsmigration über verschiedene rechtliche Rahmen insgesamt zu einer Reduktion der erwerbsfähigen Bevölke‑
rung beigetragen (Mara/Vidovic 2021: 33). In allen sechs Westbalkanländern mangelt es an Arbeitskräften im Gesundheitssektor (ebd.: 
35). In  Bosnien und Herzegowina fehlen infolge der Emigration, unter anderem nach Deutschland, Beschäftigte in Installations- und 
Bau berufen (ebd.: 36). In Albanien ist vor allem der Tourismus- und Gastronomiebereich betroffen (Troelenberg/Tschinderle 2024: 
19–22), in Nordmazedonien die gesamte Wirtschaft (ebd.: 41).

 1.4.1	 Fragestellung der Untersuchung

Im Zentrum der Debatte um die Westbalkanregelung 
steht ihr arbeitsmarkt- und migrationspolitischer so‑
wie ihr volkswirtschaftlicher Nutzen (Adunts et al. 2022; 
Bither/Ziebarth 2018; Brücker et al. 2020a; Geis-Thöne 
2018). 

Die Frage der Fachkräfteanwerbung rückt hierbei 
zunehmend in den Fokus (Burstedde/Orange 2025; HDB 
2024). Kritisch diskutiert werden die mangelhafte so‑
ziale Absicherung von WBR-Beschäftigten (Voigt 2024a), 
das Anerkennungsverfahren (Covic 2020: 67), die negati‑
ven Folgen der Erwerbsmigration für die Herkunftslän‑
der (Mara/Vidovic 2021; Troelenberg/Tschinderle 2024)10 

und ob die Regelung angesichts eines mittlerweile aus‑
differenzierten Erwerbsmigrationsrechts noch sinnvoll 
ist (Kolb 2025; Lehner/Kolb 2020).

Eine wiederkehrende Frage in der Debatte ist, in‑
wieweit Arbeitnehmer*innen-Rechte bei über die 
Westbalkanregelung eingereisten Beschäftigten ge‑
wahrt werden oder ob es zu Missständen kommt. 

Arbeitnehmer*innen verfügen in Deutschland 
grundsätzlich über umfassende Rechte in Arbeits‑
verhältnissen (zur anschaulichen Übersicht vgl. etwa 
Brox/Rüthers/Henssler 2020). Beratungsstellen und 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
verweisen auf folgende auch für migrantische Beschäf‑
tigte zentrale Rechte: das Recht auf regelmäßige und 
vollständige Entlohnung, mindestens in Höhe des Min‑
destlohns oder, sofern anwendbar, der branchenspezi‑
fischen Mindestlöhne bzw. der Tariflöhne, das Recht auf 
Urlaub sowie das Recht auf Kündigungsschutz, Arbeits‑
schutz und Gesundheitsschutz (BMAS 2025; IQ/FI 2025).

In seiner Evaluation der Westbalkanregelung stößt 
das IAB auf Abhängigkeitsverhältnisse, die unter ande‑
rem aus dem Arbeitgeberwechselverfahren entstehen 
(Brücker et al. 2020a: 19). Die Abhängigkeiten der WBR-
Beschäftigten von den Arbeitgeber*innen seien jedoch 
nur in Einzelfällen ausgenutzt worden; es fänden sich 
keine Hinweise auf einen systematischen Missbrauch 
(ebd.: 112 f.). In dieser Evaluationsstudie sowie in an‑

deren Veröffentlichungen des IAB werden eine ausge‑
weitete Beratungsinfrastruktur, verstärkte Kontrollen 
und ein erleichterter Arbeitgeberwechsel als Maßnah‑
men zum Schutz von WBR-Beschäftigten vorgeschlagen 
(ebd.; Falkenhain/Raab 2022).

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
weisen ebenfalls auf die mit der Westbalkanregelung 
verbundenen Abhängigkeiten hin. Dem DGB zufolge 
ist „das Risiko, dass Beschäftigte ausgebeutet werden, 
[...] hoch und zuletzt sogar gestiegen“ (DGB 2023a: 7). 
WBR-Beschäftigte seien aufgrund ihrer rechtlichen 
Sonderstellung besonders vulnerabel (ebd.: 6) und in 
Branchen beschäftigt, in denen „schwere Rechtsverstö‑
ße […] weithin üblich sind“ (ebd.: 7, vgl. zur Einschät‑
zung der Westbalkanregelung auch DGB 2022, 2023b; 
Dietl 2023; Firus/Baumgarten/Crnovrsanin 2024; IG BAU 
2023).

Diese Befunde werfen drei aufeinander aufbauende 
Fragen auf, die im Zentrum dieser Untersuchung stehen. 

1) 	 Kommt es im Rahmen der Westbalkanregelung 
zu Verstößen gegen die Rechte der Beschäftig‑
ten? Wenn ja, um welche Arten von Verstößen 
handelt es sich?

2) 	 Wie wirkt sich die Westbalkanregelung auf 
 diese Verstöße aus? Verhindert, reduziert oder 
 begünstigt sie bestimmte Arten von arbeits‑
rechtlichen Verstößen?

3) 	 Welche Maßnahmen könnten WBR-Beschäf‑
tigte besser vor Verstößen gegen ihre Rechte 
 schützen? 

Diesen Fragen wird im Folgenden für das Bau
gewerbe – die Branche mit den meisten WBR-
Beschäftigten – nachgegangen.
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 1.4.2	 Vorgehen bei der Untersuchung

Um mehr über Arbeitnehmer*innen-Rechte im Kontext 
der Westbalkanregelung zu erfahren, konzentriert sich 
die vorliegende Untersuchung auf die Erfahrungen und 
Einschätzungen von Expert*innen und Arbeitsrechts‑
berater*innen.

Durch ihre Beratungstätigkeit erhalten Arbeits‑
rechtsberater*innen Einblicke in die Problemlagen von 
migrantischen Beschäftigten, die sich ratsuchend an 
eine Beratungsstelle wenden. In Deutschland existiert 
ein Netz aus Beratungsangeboten, an die sich Beschäf‑
tigte bei Missständen im Arbeitskontext für eine ver‑
trauliche und unentgeltliche Beratung in ihrer Sprache 
wenden können. 

Die Träger dieser Angebote wie Faire Mobilität, Fai‑
re Integration, Arbeit und Leben oder der Europäische 
Verein für Wanderarbeiterfragen qualifizieren ihre 
Berater*innen durch regelmäßige Fortbildungen in 
arbeitsrechtlichen Fragen. Arbeitsrechtsberater*innen 
unterstützen Ratsuchende auch, indem sie Schriftstü‑
cke für sie aufsetzen und sie bei Bedarf über einen län‑
geren Zeitraum begleiten.

Die Perspektiven der Arbeitsrechtsberater*innen 
und die Einschätzung der Expert*innen wurden mit‑
hilfe eines dreistufigen, aufeinander aufbauenden 
Forschungsdesigns aus Expert*inneninterviews, Fokus‑
gruppen und Analysen erfasst.

In der ersten Phase der Untersuchung fanden 
 Expert*inneninterviews (Bogner/Littig/Menz 2009) 
mit einschlägigen Sachverständigen zur Westbalkan‑
regelung statt. Insgesamt wurden zehn Interviews mit 
Vertreter*innen der IG BAU, der Bundesagentur für 
Arbeit und weiteren Personen aus der Forschung so‑
wie der Arbeitsrechtsberatung, Anerkennungsberatung, 
Migrationsberatung sowie der Sozialberatung geführt. 
Darunter befand sich auch eine Person, die in einem 
der sechs Westbalkanländer Menschen berät, die nach 
Deutschland migrieren möchten. 

Alle Gespräche wurden aufgenommen und im An‑
schluss transkribiert. Der Zoll und mehrere Gewerk‑
schaften aus den Westbalkanländern beantworteten 
die Interviewfragen schriftlich. Auf Grundlage der In‑
terviews und der schriftlichen Rückmeldungen wurden 
die thematischen Blöcke der Fokusgruppendiskussion 
entwickelt.

Die zweite Phase der Untersuchung bildete ein ein‑
tägiger Fokusgruppenworkshop mit Arbeitsrechtsbera‑
ter*innen. Die Methode der Fokusgruppendiskussion 
ist eine soziologische Erhebungsmethode, die sich aus 
der Marktforschung entwickelt hat (Schulz et al. 2012; 

Flick 2010: 261; Lamnek 2010: 413; Tausch/Menold 2015: 
5). Es handelt sich um ein thematisch vorstrukturiertes 
Gespräch von einer Gruppe von Personen (Tausch/Me‑
nold 2015: 5; vgl. auch Lamnek 2010: 413), bei dem die 
geteilten Bewertungen und Problemeinschätzungen 
der Beteiligten ebenso sichtbar werden wie strittige 
Themen und divergierende Einschätzungen.

Bei der Rekrutierung der Fokusgruppenteilneh‑
mer*innen wurde darauf geachtet, dass sie im letzten 
Jahr über die Westbalkanregelung eingereiste Beschäf‑
tigte im Bausektor beraten haben. Um ein möglichst 
breites Spektrum an Erfahrungen aus der Beratungs‑
praxis abdecken zu können, wurde dabei eine hohe 
Varietät an Regionen und Trägern angestrebt. An der 
Diskussion nahmen schließlich sechs Arbeitsrechtsbe‑
rater*innen von fünf Beratungsstellen von vier Träger‑
organisationen teil.

Die Fokusgruppendiskussion erstreckte sich über 
einen Tag. Diskutiert wurden vorhandene Problemla‑
gen und deren Umfang, die Besonderheiten der West‑
balkanregelung, die Zustimmungspflicht durch die 
Bundesagentur für Arbeit sowie Maßnahmen, die die 
Lage von WBR-Beschäftigten verbessern könnten. Die 
Diskussion wurde als Tonspur aufgezeichnet und tran‑
skribiert.

In der dritten und abschließenden Phase erfolg‑
te die Analyse des gesamten Datenkorpus, der neben 
den Transkripten der Expert*inneninterviews und der 
Fokusgruppendiskussion sowie den schriftlichen Rück‑
meldungen auch weitere Daten wie Statistiken, Berich‑
te oder Antworten der Bundesregierung auf Anfragen 
umfasste. Die Auswertung orientierte sich am Analy‑
severfahren der Grounded Theory (Strauss 1994: 94 f.; 
Strübing 2008: 18; Corbin/Strauss 2015: 85 f.). Einzelne 
Aspekte wurden in weiteren Gesprächen mit Expert*in‑
nen vertieft.

 1.4.3	 Reichweite der Befunde

Die in dieser Untersuchung präsentierten Erkenntnisse 
über die potenziellen Auswirkungen der Westbalkan‑
regelung auf die Rechte der Beschäftigten basieren 
auf den Erfahrungen und Einschätzungen von Arbeits‑
rechtsberater*innen und Expert*innen. Auf dieser 
Grundlage nimmt die Untersuchung bestimmte recht‑
liche Bestimmungen und ihre möglichen Wechselwir‑
kungen mit der Situation der WBR-Beschäftigten ge‑
nauer in den Blick.

Die folgenden Befunde sind daher nicht repräsen‑
tativ für die Sichtweise der Arbeitsrechtsberatung. Das 
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vorliegende Papier quantifiziert auch nicht das Aus‑
maß der Verstöße gegen Arbeitnehmer*innen-Rechte 
im Bausektor. Die Schilderungen der Arbeitsrechts‑
berater*innen in der Fokusgruppendiskussion zeigen 
vorhandene Missstände bei WBR-Beschäftigten in ver‑
schiedenen Regionen Deutschlands auf, erlauben aber 
keine Rückschlüsse auf deren quantitative Verbreitung.

Die teilnehmenden Arbeitsrechtsberater*innen ge‑
winnen durch ihre Beratungspraxis weitreichende Ein‑
blicke in die Arbeits- und Lebensbedingungen der Rat‑
suchenden. In der Regel verfügen sie jedoch nicht über 
gesicherte Kenntnisse darüber, wie und zu welchen 
Bedingungen WBR-Beschäftigte arbeiten, die nicht den 
Weg in die Beratung finden. Auch lässt sich von den be‑
kannten Fällen nicht auf die Gesamtzahl der Verstöße 
schließen, da es sich hierbei um eine Negativauslese 
handelt.

Das Ausmaß der Verstöße lässt sich auch quanti‑
tativ nicht durch die Statistiken der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) des Zolls (Zoll 2024) oder der So‑
zialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) nachvollzie‑
hen, da der Aufenthaltstitel darin nicht aufgeführt oder 
erfasst wird. Der Zoll prüft bei Kontrollen zwar den Auf‑
enthaltstitel, aber nur dahingehend, ob dieser gültig ist 
oder nicht. 

Um welche Art des Aufenthaltstitels es sich handelt, 
wird nicht erfasst, wie uns die Generalzolldirektion 
schriftlich mitteilte. Ohne die Angabe des Aufenthalts‑
titels lässt sich von den dokumentierten Verstößen 
keine Verbindung zur Westbalkanregelung ziehen.11 Um 
das Ausmaß der Verstöße in diesem Zusammenhang zu 
ermitteln, ist daher weitere Forschung notwendig.

Den Befunden der vorliegenden Untersuchung 
kommt jenseits statistischer Repräsentativität eine 
Aussagekraft zu. Denn die Untersuchung identifiziert 
in den Schilderungen der Berater*innen Problemla‑
gen, die sich aus der rechtlichen Konstruktion und der 
administrativen Umsetzung der Westbalkanregelung 
ergeben und die – über den Einzelfall hinaus – das 
Potenzial haben, bestehende Abhängigkeiten zu ver‑
tiefen und die Durchsetzung der Rechte von Arbeitneh‑
mer*innen zu erschweren.

Viele dieser Problemlagen resultieren aus dem 
Aufenthaltstitel der WBR-Beschäftigten, der einige 
Besonder heiten aufweist. So kann beispielsweise eine 
Kündigung oder ein Arbeitgeberwechsel den Aufent‑
haltstitel gefährden. Nicht alle WBR-Beschäftigten 

11 Die Staatsbürgerschaft der jeweiligen Person hat keine Aussagekraft, da Personen aus den Westbalkanländern mehrere Migrations‑
möglichkeiten offenstehen.

dürften von Lohnvorenthaltung oder schlechter Unter‑
bringung betroffen sein, aber alle sind diesen aufent‑
haltsrechtlichen Risiken ausgesetzt. 

Solche spezifischen Problemlagen der Westbalkan‑
regelung erschweren es den Beschäftigten, ihre Rechte 
geltend zu machen. Sie sind somit auch vulnerabler für 
ausbeuterische Praktiken. Erst die Identifikation sol‑
cher systemischer Problematiken erlaubt es, mögliche 
Handlungsansätze aufzuzeigen, die zu einer arbeitneh‑
mendenfreundlichen Regelung führen könnten.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden wie folgt 
dargestellt: Zunächst werden die positiven Effekte der 
Westbalkanregelung beleuchtet (Kapitel 2.1). 

Anschließend werden die arbeitsrechtlichen Ver‑
stöße der Arbeitgeber*innen thematisiert (Kapitel 2.2). 
Dazu gehören die regelmäßige Überschreitung der Ma‑
ximalarbeitszeit, die nicht vollständige Bezahlung aller 
geleisteten Arbeitsstunden oder die Bezahlung durch 
Urlaubsentgelte.

 Diese Verstöße sind für sich genommen kein Spe‑
zifikum der Westbalkanregelung, sondern sind auch zu 
Lasten anderer im Baugewerbe tätiger Migrant*innen 
dokumentiert. In der rechtlichen Konstruktion und der 
administrativen Umsetzung der Westbalkanregelung 
sind jedoch Problemlagen angelegt, die es den Be‑
schäftigten besonders erschweren, ihre Rechte durch‑
zusetzen, da sie mit einer Vielzahl von Folgeproblemen 
einhergehen. 

Zu diesen spezifischen systemischen Problemlagen 
zählen die Verknüpfung von Arbeitsstelle und Aufent‑
haltstitel (Kapitel 2.3), die Hürden beim Arbeitgeber‑
wechsel (Kapitel 2.4) und beim Wechsel in einen ande‑
ren Aufenthaltsstatus (Kapitel 2.5) sowie die fehlende 
langfristige soziale Absicherung (Kapitel 2.6). Hinzu 
kommen die unter den Beschäftigten verbreiteten 
Falschinformationen, wovon informelle Beratungsfir‑
men profitieren (Kapitel 2.7). 

Im abschließenden Ausblick wird die Neufassung 
der Arbeitnehmer*innen‑Rahmenrichtlinie – Richtlinie 
(EU) 2024/1233 – vorgestellt, die die Situation von WBR-
Beschäftigten verbessern könnte, wenn sie umfassend 
umgesetzt würde (Kapitel 3.1). In Kapitel 3.2 werden 
Handlungsansätze erörtert.
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 2	 Ergebnisse der  
Untersuchung

	2.1	 Die Westbalkanregelung als niedrigschwellige Zugangs
option zum deutschen Arbeitsmarkt

12 Bei der Anwerbung von Arbeitskräften aus dem EU-Ausland ist das anders: Hier versprechen Arbeitsvermittler*innen oder Arbeitge‑
ber*innen bisweilen Arbeitsverträge, stellen diese dann aber nicht aus.

Die Teilnehmer*innen der Fokusgruppendiskussion be‑
werteten die Westbalkanregelung im Hinblick auf ihre 
Niedrigschwelligkeit als positiv, da sie Personen aus 
Nicht-EU-Staaten ohne anerkannten Schulabschluss, 
ohne nachgewiesenen Berufsabschluss und ohne 
nachgewiesene Berufserfahrung die Arbeitsmigration 
nach Deutschland ermöglicht. Für diese Personengrup‑
pe gab es vor der Einführung der Westbalkanregelung 
kaum Möglichkeiten dazu (Brücker/Burkert 2017; Kolb 
2025).

Mehrere Arbeitsrechtsberater*innen hoben einen 
weiteren Aspekt der Westbalkanregelung positiv her‑
vor, der den Arbeitsvertrag betrifft. Für rumänische Be‑
schäftigte im Hochbau dokumentieren einige Studien 
die Praktik, dass Arbeitgeber*innen ihnen nur Teilzeit‑
verträge ausstellen, obwohl sie mehr als Vollzeit arbei‑
ten. In diesen Fällen werden nur für einen Teil der ge‑
leisteten Arbeitsstunden Sozialversicherungsbeiträge 

und Steuern abgeführt; die restlichen Stunden werden 
in bar bezahlt. Teilweise werden den Beschäftigten gar 
keine Arbeitsverträge ausgestellt (Baumgarten/Beck/
Firus 2024; Hüttenhoff 2023; Lübbe 2024; Sperneac-Wol‑
fer 2023). 

Bei Ratsuchenden, die im Rahmen der Westbalkan‑
regelung tätig sind, spielen diese Konstellationen eine 
eher geringe Rolle. Die Arbeitsrechtsberater*innen 
führen dies auf die rechtlichen Rahmenbedingungen 
zurück, die zum einen das zwingende Vorlegen eines 
Arbeitsvertrags vorschreiben und zum anderen den 
zwingenden Nachweis eines den Lebensunterhalt si‑
chernden Beschäftigungsverhältnisses, was Teilzeit‑
verträge mit wenigen Wochenstunden ausschließt. Die 
Beschäftigten befinden sich demnach in der Regel in ei‑
nem arbeitsvertraglich dokumentierten Vollzeitarbeits
verhältnis.12 Das heißt jedoch nicht, dass ihnen alle da‑
mit einhergehenden Rechte auch zugestanden werden.

	2.2	 Arbeitsrechtliche Verstöße durch Arbeitgeber*innen

Die an der Fokusgruppendiskussion beteiligten 
Arbeitsrechtsberater*innen berichteten von Missstän‑
den, die ihnen aus ihrer Beratungstätigkeit und aus der 
aufsuchenden Arbeit, bei der sie direkt Beschäftigte 
auf Baustellen ansprechen, bekannt sind. Die arbeits‑
rechtlichen Verstöße durch Arbeitgeber*innen reichen 
von unvollständiger Lohnzahlung über nicht bezahlte 
Überstunden bis zur Verrechnung des Lohnanspruchs 
mit dem Urlaubsgeld.

Unvollständige Lohnzahlungen sind ein Problem, 
mit dem sich die Beratungsstellen von WBR-Beschäf
tig ten, die im Bausektor arbeiten, regelmäßig befassen. 

Eine Beraterin führte eine sich wiederholende Fall‑
konstellation an: Die Ratsuchenden bekämen zwar 
häufig den Mindestlohn für die vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit ausbezahlt, die anfallenden Überstunden 
würden jedoch nicht entlohnt, sodass der Gesamtstun‑
denlohn regelmäßig unter dem gesetzlichen Mindest‑
lohn liege (siehe Infobox 3). 

Der typische Arbeitstag für Beschäftigte, die 
über die Westbalkanregelung eingereist sind und 
auf dem Bau arbeiteten, umfasse der Beraterin zu‑
folge demnach von Montag bis Freitag zehn bis zwölf 
Stunden und samstags weitere drei bis vier Stun‑
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den. So ergäbe sich schnell eine Monatsarbeits‑
zeit von 220 oder mehr Arbeitsstunden im Vergleich 
zu einer Monatsarbeitszeit von 173 Stunden bei ei‑
ner regulären Wochenarbeitszeit von 40 Stunden.13

Infobox 3: Unterschreitung des gesetzlichen 
 Mindestlohns durch Überstunden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RECHENBEISPIEL:

Gesetzlicher Mindestlohn (seit 1.1.2025): 12,82 € / Stun‑
de
Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag: 173 Stunden
Tatsächliche Arbeitszeit: 220 Stunden

Lohn entsprechend Arbeitsvertrag: 
173 Stunden × 12,82 € = 2.217,86 € brutto /Monat

Tatsächlicher Bruttolohn pro Stunde:  
2.217,86 € brutto / 220 Stunden = 10,08 € /Stunde

Vorenthaltener Bruttolohn ohne 
 Überstunden zuschläge o. Ä.:  
220 Stunden × 12,82 € - 2.217,86 € = 602,54 €

Quelle: eigene Berechnung

Solche Lohnvorenthaltungen gehen mit einer unzu‑
reichenden Arbeitszeitdokumentation einher. Dabei 
schreibt § 17 Satz 1 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 
vor, dass alle Arbeitsstunden im Baugewerbe zu er‑
fassen sind. Hinzu kommt die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts, der zufolge Arbeitgeber*in‑
nen zur Einführung eines objektiven, verlässlichen und 
zugänglichen Systems zur Erfassung der gesamten täg‑
lichen Arbeitszeit der Beschäftigten verpflichtet sind 
(Urteil 1 ABR 22/21 des Bundesarbeitsgerichts vom 
13.9.2022). 

Eine Arbeitsrechtsberaterin schilderte, dass Arbeit‑
geber*innen falsche Stundendokumentationen führen 
und bei appgestützten Arbeitszeiterfassungsverfahren 

13 Für einen Monat werden 4,3 Wochen berechnet. Dem Rechenbeispiel in Infobox 3 liegt der zum Zeitpunkt der Fokusgruppendiskus‑
sion geltende Mindestlohn zugrunde. Dieser beträgt mittlerweile 13,90 Euro pro Stunde und wird zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro pro 
Stunde steigen.

die Angaben der Beschäftigten nachträglich ohne de‑
ren Zutun verändern.

Mit bis zu 60 Stunden liegt die Wochenarbeitszeit 
vieler Beschäftigter zudem weit über der tariflich fest‑
gelegten und für allgemeinverbindlich erklärten Wo‑
chenarbeitszeit von 40 Stunden im Bauhauptgewerbe 
(BRTV 2018). Der achtstündige Arbeitstag darf laut gel‑
tender Rechtslage nur in engen Grenzen überschritten 
werden.

In der Fokusgruppendiskussion wies ein Berater 
auf eine weitere Variante der Lohnvorenthaltung hin: 
Arbeitgeber*innen senken den arbeitsvertraglich ver‑
einbarten Lohn einseitig um zwei Euro pro Stunde. Auf 
dem Papier sähe in diesen Fällen alles korrekt aus, da‑
bei seien die Bedingungen in der Realität schlechter 
als arbeitsvertraglich vereinbart. Die Ratsuchenden 
werden dann zum Beispiel genötigt, den Differenzbe‑
trag in bar zurückzuzahlen.

Alle an der Diskussion beteiligten Arbeitsrechts‑
berater*innen berichteten von Ratsuchenden, die über 
die Westbalkanregelung eingereist waren und im Bau‑
sektor als Bauhelfer*innen eingestellt und entlohnt 
worden seien, obwohl sie Tätigkeiten auf Fachkräfte‑
niveau verrichteten.

Beim Baugewerbe handelt es sich generell um 
einen „Facharbeitsmarkt“ (Bosch/Hüttenhoff 2022: 
16). Für die hier geleisteten Tätigkeiten sind entspre‑
chendes Können und Expertise erforderlich. Das dafür 
notwendige Wissen erwerben Beschäftigte durch eine 
Ausbildung oder durch berufspraktische Erfahrung. So‑
mit können auch Personen ohne eine nachgewiesene 
Berufsqualifikation selbstständige Tätigkeiten des je‑
weiligen Berufsbildes ausführen. Gemäß Tarifvertrag 
des Baugewerbes ist auf Basis praktisch erworbener 
Fähigkeiten eine Einstufung bis hin zum*zur Spezial‑
facharbeiter*in möglich.

Eine Studie des PECO-Instituts zeigt für die Arbeits‑
migration innerhalb der EU, dass es oftmals nicht zu ei‑
ner adäquaten Einstufung kommt (Baumgarten/Beck/
Firus 2024). Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 
Beschäftigte auf dem Bau nach ihren Tätigkeiten be‑
fragt und ihre Angaben wurden mit den Arbeitsverträ‑
gen verglichen. Das Ergebnis: Obwohl rumänische Bau‑
arbeiter in Frankfurt am Main überwiegend Facharbeit 
verrichten, waren sie fast durchgängig als Bauhelfer 
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eingestuft und wurden nahe am Mindestlohn entlohnt 
(ebd.; Hüttenhoff 2023: 16).14

Die Praktik der Verrechnung des Lohns mit der Ur‑
laubsvergütung, die ebenfalls im Zusammenhang mit 
der Arbeitsmigration aus dem EU-Ausland bekannt ist, 
tritt laut Arbeitsrechtsberater*innen auch bei WBR-
Beschäftigten im Bausektor auf. Hierbei nutzen Arbeit‑
geber*innen das Urlaubskassenverfahren der SOKA-
BAU (siehe Infobox 4) durch Falschmeldungen aus. 

Infobox 4: Das Urlaubskassenverfahren 
im Bauhauptgewerbe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Das Urlaubskassenverfahren im Bauhauptgewerbe 
 sichert die Urlaubsansprüche der Beschäftigten, so‑
dass sie auch bei häufigen Betriebswechseln zusam‑
menhängende Urlaubsansprüche erwerben können. 
Hierzu überweisen alle teilnehmenden Betriebe, die 
überwiegend Bauarbeiten verrichten, einen Lohnanteil 
als Urlaubsvergütung an die SOKA-BAU. 
	 Die SOKA-BAU verwaltet für alle teilnehmenden 
Beschäftigten treuhänderisch das Urlaubsentgelt und 
dokumentiert die erworbenen Urlaubstage. Wenn 
Arbeiter*innen Urlaub nehmen, melden die Betriebe 
das der SOKA-BAU und erhalten von ihr das Urlaubs‑
geld für den Zeitraum ausbezahlt. Nehmen Beschäf‑
tigte keinen Urlaub, können sie sich in der Regel nach 
zwei Jahren für die nicht genommenen Urlaubstage 
mit 12,5 Prozent des Bruttolohns entschädigen lassen.

Quelle: Bosch/Hüttenhoff 2022: 168 f.; VTV 2025; SOKA-BAU o. J.

14 In den Jahren 2016 und 2017 lag der Anteil der Bauhelfer*innen unter den WBR-Beschäftigten im Baugewerbe auf Grundlage des 
gemeldeten Anforderungsniveaus der Tätigkeiten bei 43 Prozent, der Anteil der Fachkräfte bei 55 Prozent und der Anteil der 
 Expert*innen bei 2 Prozent (Brücker et al. 2020a: 126). Bezogen auf alle über die Westbalkanregelung eingereisten Beschäftigten lag 
der Helfer*innenanteil bei 42 Prozent, während er bei den Vergleichsgruppen von Migrant*innen aus Kroatien bei 56 Prozent  
und aus Rumänien und Bulgarien bei 63 Prozent lag (ebd.: 43). Diese Angaben des IAB lassen sich nicht direkt auf den Hoch- 
bau übertragen, da hier nicht nach einzelnen Berufen differenziert wird. Laut der Bundesagentur für Arbeit lag der Helfer*innen- 
anteil im Hochbau im Jahr 2016 bei 36 Prozent und im Jahr 2017 bei 38 Prozent. Bei Beschäftigten mit einer anderen als der 
 deutschen Staatsangehörigkeit betrug der Helfer*innenanteil im Jahr 2016 60 Prozent und im Jahr 2017 62 Prozent (BA 2023b).

Nach Auskunft von Arbeitsrechtsberater*innen miss‑
brauchen Arbeitgeber*innen das Urlaubskassenver‑
fahren, indem sie reguläre Arbeitstage von WBR-Be‑
schäftigten der SOKA-BAU als Urlaubstage melden und 
die erhaltene Urlaubsvergütung den Beschäftigten als 
Lohn auszahlen. Dieses Muster hat Alexandru Firus 
erstmals für Arbeitgeber rumänischer Bauarbeiter her‑
ausgearbeitet (Firus 2024).

Probleme treten auch im Bereich des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes auf. Eine Beraterin sprach über 
Sicherheitsmängel auf Baustellen. So würden Sicher‑
heitsvorschriften nicht eingehalten und die Sicher‑
heitsausrüstung sei veraltet oder nicht angemessen. 
Zudem lägen Sicherheitsanweisungen nur auf Deutsch 
vor, nicht aber in den Sprachen der Beschäftigten.

Eine andere Beraterin knüpfte daran an und wies 
auf den Umgang mit Arbeitsunfällen hin. Diese würden 
immer wieder vertuscht, indem Arbeitgeber*innen die 
Verunfallten ins Krankenhaus brächten, sich als Be‑
kannte oder Übersetzer*innen ausgäben und erklärten, 
die Betroffenen seien privat verunfallt. Durch solche 
Falschmeldungen können Beschäftigte ihre Ansprüche 
bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
BAU) auf Behandlung, Unfallgeld, Rehabilitationsmaß‑
nahmen und die Berufsunfähigkeitsrente verlieren.

Darüber hinaus problematisierten die Berater*in‑
nen die Unterbringungsbedingungen. 

Ihrer Erfahrung nach ist es gerade für WBR-Bauar‑
beiter*innen schwierig, in deutschen Städten bezahl‑
baren Wohnraum zu finden. Erschwerend kämen man‑
gelnde Deutschkenntnisse und noch nicht vorhandene 
Einkommensnachweise hinzu. Deshalb wohnten WBR-
Beschäftigte häufig in Unterkünften, die ihnen von 
den Arbeitgeber*innen zur Verfügung gestellt werden. 
Diese bestünden oft aus nicht mehr als einem Bett in 
einem Mehrbettzimmer einer sehr einfach ausgestatte‑
ten Massenunterkunft, für das 300 bis 400 Euro Miete 
im Monat anfielen. 

Dabei übten Arbeitgeber*innen in diesen Unter‑
künften teils direkte Kontrolle über die Beschäftigten 
aus. Von solchen Bedingungen berichtet auch die Eva‑
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luation des IAB in Einzelfällen (Brücker et al. 2020a: 109; 
vgl. auch Covic 2020).15

Die Erfahrungen aus der Arbeitsrechtsberatung zei‑
gen: Bei WBR-Beschäftigten im Bausektor kommt es zu 
Verstößen der Arbeitgeber*innen gegen das Arbeits‑
recht und die im Arbeitsvertrag vereinbarten Bedingun‑
gen. Hinzu kommen schlechte Wohnbedingungen und 
eine unter der Qualifikation und dem Tätigkeitsprofil 
liegende Bezahlung. Der Umfang dieser Verstöße lässt 
sich im Rahmen dieser Untersuchung nicht quantifizie‑
ren. Die Teilnehmer*innen der Fokusgruppendiskus‑
sion waren sich jedoch einig, dass es ein nicht näher 
bezifferbares Dunkelfeld an Verstößen gibt und längst 
nicht alle Betroffenen den Weg in die Beratungsstellen 
finden.

Die genannten Probleme sind nicht spezifisch für 
die Westbalkanregelung. Lohnvorenthaltungen, nicht 
dokumentierte Überstunden, fehlender Arbeitsschutz, 
vertuschte Arbeitsunfälle, schlechte Unterkunftsbedin‑
gungen, der Urlaubskassenbetrug und die Bezahlung 
von Facharbeiter*innen als Hilfskräfte sind für EU-Be‑
schäftigte im Bausektor gut belegt (etwa Baumgarten/
Beck/Firus 2024; Birner/Dietl 2021; Hüttenhoff 2023; 
Lübbe 2024; Sperneac-Wolfer 2023; Voivozeanu 2019).

Die Schilderungen der Arbeitsrechtsberater*innen 
bestätigen den Befund des IAB, demzufolge viele der 
im Kontext der Westbalkanregelung auftretenden Pro‑
bleme „generell häufiger im Niedriglohnbereich und 
im Kontext temporärer Erwerbsmigration auftreten 

15 Brücker et al. führen das mögliche Ausmaß der Kontrolle durch Arbeitgeber*innen im Wohnkontext vor: So habe der Inhaber eines 
Elektroinstallationsbetriebs nach eigenem Bekunden den Beschäftigten unter Androhung der Kündigung verboten, sich in „[s]einen“ 
Unterkünften zu betrinken oder über den Jugoslawienkrieg zu reden (Brücker et al. 2020a: 109). Zu den rechtlichen Konstellationen 
bei der Unterkunftsstellung durch Arbeitgeber*innen vgl. Berliner Mieterverein/BEMA 2021.

und nicht spezifisch für die Westbalkanregelung“ sind 
(Brücker et al. 2020a: 105).

Spezifisch für die Westbalkanregelung ist aus der 
Sicht der Arbeitsrechtsberater*innen jedoch die auf‑
enthaltsrechtliche Abhängigkeit von WBR-Beschäftig‑
ten, die weder bei Beschäftigten aus dem EU-Ausland 
noch bei Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft 
im Niedriglohnbereich anzutreffen ist. 

In der Beratung ist in diesem Zusammenhang von 
einer dreifachen Abhängigkeit die Rede: einer Abhän‑
gigkeit in Bezug auf Lohn, Unterkunft und Aufenthalts‑
titel. WBR-Beschäftigte sind nicht nur – wie viele Be‑
schäftigte im Bausektor – von ihren Arbeitgeber*innen 
abhängig, was den Lohn und die Unterkunft betrifft, 
sofern diese an das Arbeitsverhältnis gekoppelt ist. Bei 
ihnen kommt – wie auch bei Inhaber*innen ähnlich 
gelagerter Aufenthaltstitel – darüber hinaus eine auf‑
enthaltsrechtliche Abhängigkeit hinzu, da sie beispiels‑
weise nach einer Kündigung ihren Aufenthaltstitel ver‑
lieren können.

Diese Abhängigkeitsdimension verschärft nach 
Darstellung der Arbeitsrechtsberater*innen bestehen‑
de Probleme, da WBR-Beschäftigte aus Sorge um ihren 
Aufenthaltstitel auf die Einforderung ihrer Rechte oder 
auf einen Arbeitsplatzwechsel verzichten. Die aufent‑
haltsrechtliche Abhängigkeit ist eng mit der rechtli‑
chen Konstruktion der Westbalkanregelung und ihrer 
administrativen Umsetzung verbunden, wie in den fol‑
genden Kapiteln gezeigt wird.
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	2.3	 Abhängigkeit des Aufenthaltstitels vom Arbeitsplatz

16 Die Herausforderungen eines Arbeitsplatzwechsels werden in Kapitel 2.4 behandelt.
17 Für Inhaber*innen der Blauen Karte nach § 18g des Aufenthaltsgesetzes gelten in solchen Situationen hingegen klare administrative 

Schutzregeln (Voigt 2024a: 426).

In der Fokusgruppendiskussion kamen die Arbeits‑
rechtsberater*innen auf Ratsuchende zu sprechen, die 
aus Sorge vor einer Kündigung und dem Verlust ihres 
Aufenthaltstitels einseitige Lohnkürzungen durch die 
Betriebe hinnahmen. Diese Sorge ist nicht unbegrün‑
det: Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Westbalkanregelung kann eine Kündigung den Aufent‑
haltstitel gefährden.16

Dies ergibt sich aus den Erteilungsbedingungen 
des Aufenthaltstitels. Nach der Westbalkanregelung 
kann dieser nur erteilt werden, wenn ein konkretes 
Arbeitsverhältnis vorliegt, das im Zustimmungsverfah‑
ren durch die Bundesagentur für Arbeit geprüft wurde. 
Der Aufenthaltstitel wird zusammen mit der Beschäf‑
tigungserlaubnis ausschließlich für das geprüfte Be‑
schäftigungsverhältnis erteilt. Der Verdienst aus dem 
Arbeitsverhältnis muss ausreichen, um den Lebens‑
unterhalt selbstständig sichern zu können (vgl. Kapi‑
tel 1.2). Die Sicherung des Lebensunterhalts ist eine 
allgemeine Voraussetzung, die in der Regel für die Er‑
teilung aller Aufenthaltstitel vorliegen muss (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG).

Im Falle einer Kündigung muss die gekündigte Per‑
son der Ausländerbehörde innerhalb von zwei Wo‑
chen ab Kenntnis den vorzeitigen Arbeitsplatzverlust 
mitteilen; dies schreibt die im Aufenthaltsgesetz ver‑
ankerte Mitwirkungspflicht vor (§ 82 Abs. 6 AufenthG; 
Voigt 2024a: 426). Somit ist die Ausländerbehörde über 
jede Kündigung informiert. Wie diese reagiert, liegt laut 
dem Aufenthalts- und Sozialrechtsexperten Claudius 
Voigt „weitestgehend“ in ihrem Ermessen. „Die Betrof‑
fenen haben keine gesetzliche Grundlage, auf die sie 
sich verlassen können“ (Voigt 2024a: 425). Denkbar sind 
unter anderem folgende Szenarien:

1) 	 Die Ausländerbehörde kann den Aufenthaltstitel 
zur Arbeitssuche weiterlaufen lassen (ebd.: 426).

2) 	 Die Ausländerbehörde kann bei einem auslau‑
fenden Aufenthaltstitel den Aufenthalt über 
eine Fiktionsbescheinigung verlängern (ebd.).

3) 	 Die Ausländerbehörde kann den Aufenthaltstitel 
aber auch „nachträglich verkürzen, weil mit der 
Arbeit bzw. der fehlenden Lebensunterhalts‑

sicherung eine wesentliche Voraussetzung ent‑
fallen ist (§ 7 Abs. 2 Satz 2 AufenthG). Es handelt 
sich dabei um eine Ermessensentscheidung, 
bei der eine umfassende Würdigung des Einzel‑
falls unter Abwägung aller individuellen und 
öffentlichen Interessen und unter Berücksichti‑
gung höherrangiger Rechtsvorschriften stattzu‑
finden hat“ (Voigt 2024a: 426).

Die Ausländerbehörde kann also im Rahmen ihres Er‑
messensspielraums den Aufenthaltstitel verlängern 
oder entziehen. Im ungünstigsten Fall kann der un‑
freiwillige Verlust des Arbeitsplatzes somit zum Verlust 
des Aufenthaltstitels führen.17

Die drohenden aufenthaltsrechtlichen Konsequen‑
zen stärken die Verhandlungsposition der Arbeit‑
geber*innen und schwächen jene der Beschäftigten. 
Fordern WBR-Beschäftigte zum Beispiel ihren ausste‑
henden Lohn für Überstunden oder beschweren sie 
sich über einen Urlaubskassenbetrug, riskieren sie 
ihre Kündigung und gegebenenfalls ihre Unterbringung, 
aber auch ihren Aufenthaltstitel.

Vorgesetzte nutzen diese Abhängigkeit gezielt aus, 
wie eine Arbeitsrechtsberaterin berichtete, indem sie 
sie als ein Druckmittel verwenden. Sie drohen dann: ‚Ja, 
wenn du dich jetzt weiter beschwerst, werde ich dich 
kündigen und du musst zurückkehren.‘“ Auch wenn in 
solchen Drohungen die Situation drastischer darge‑
stellt wird, als sie ist – eine Kündigung kann den Auf‑
enthaltstitel gefährden, führt aber nicht automatisch 
zu dessen Verlust –, verfangen sie bei etlichen WBR-
Beschäftigten, die aus Sorge um ihren Aufenthaltssta‑
tus weiterarbeiten, selbst wenn das bedeutet, weniger 
Lohn zu erhalten.

Das ist auch der Fall, wenn WBR-Beschäftigte die 
Möglichkeit des Betriebswechsels nicht kennen und 
sich an ihre jeweilige Arbeitsstelle gebunden fühlen. 
Mariella Falkenhain und Miriam Raab machen auf die 
sich hieraus ergebende Gefahr aufmerksam: „Wer etwa 
nicht weiß, ob er legal den Job wechseln kann, gerät 
unter Umständen in eine stärkere (wahrgenommene) 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber“ (Falkenhain/Raab 2022).
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	2.4	 Die Risiken beim Arbeitgeberwechsel

18 Zustimmungspflichtige Arbeitgeberwechsel sind keine Besonderheit der Westbalkanregelung, sondern betreffen auch Aufenthaltstitel 
nach §§ 16c, 18a, 18b, 18d, 18f, 18g, 19c und 38a des Aufenthaltsgesetzes.

19 § 9 BeschV wird ebenfalls nicht angewendet für Personen, die einen Aufenthaltstitel „als Pflegehilfskräfte (§ 22a BeschV), als Berufs‑
kraftfahrer*innen (§ 24a BeschV), als ‚Berufserfahrene‘ (§ 6 BeschV) oder eine ‚Such-Chancenkarte‘ nach § 20a Abs. 5 S. 1 AufenthG 
 besitzen“ (Voigt 2024a: 431).

Im Rahmen der Westbalkanregelung darf eine Arbeits‑
aufnahme nur nach Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit erfolgen. In dem Zustimmungsverfahren 
prüft die Bundesagentur, ob die Arbeitsbedingungen 
des angestrebten Beschäftigungsverhältnisses denen 
vergleichbarer Beschäftigungsverhältnisse entspre‑
chen (vgl. Kapitel 1.2).18 Möchten WBR-Beschäftigte 
den Betrieb wechseln, müssen sie auch für das neue 
Arbeitsverhältnis die Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit einholen. Das gilt gleichermaßen für die Ver‑
längerung eines bestehenden Beschäftigungsverhält‑
nisses. Ohne diese Zustimmung ist eine Arbeitsaufnah‑
me oder Vertragsverlängerung nicht gestattet.

Da ein Aufenthaltstitel über die Westbalkanrege‑
lung immer befristet und an ein spezifisches Beschäf‑
tigungsverhältnis gekoppelt erteilt wird, führt ein Ar‑
beitgeberwechsel oder eine Vertragsverlängerung zu 
einem neuen Aufenthaltstitel. Dieser gestattet dann 
wiederum nur die Beschäftigung im neuen oder verlän‑
gerten  Arbeitsverhältnis für einen begrenzten Zeitraum.

Die Verfahren beim Arbeitgeberwechsel und bei 
der Verlängerung eines bestehenden Beschäftigungs‑
verhältnisses sind weitgehend identisch. Die antrag‑
stellende Person muss die erforderlichen Unterlagen 
fristgerecht bei der zuständigen Ausländerbehörde 
einreichen. Dazu gehört auch die vom (neuen) Betrieb 
ausgefüllte Erklärung über das Beschäftigungsver‑
hältnis. Die Ausländerbehörde leitet die Unterlagen 
anschließend zur Prüfung an die Bundesagentur für 
Arbeit weiter. Erteilt diese ihre Zustimmung, stellt die 
Ausländerbehörde einen neuen, an die Beschäftigung 
gekoppelten Aufenthaltstitel aus. Die Gültigkeitsdauer 
dieses Aufenthaltstitels richtet sich wieder nach dem 
zeitlichen Umfang der erteilten Zustimmung und be‑
trägt zusätzlich drei Monate, maximal jedoch vier Jahre. 

Vorabzustimmungen sind bei Verlängerungs
anträgen ausgeschlossen (BA 2025).

In der administrativen Umsetzung unterliegt das 
Zustimmungsverfahren bei der Bundesagentur für 
Arbeit einer zweiwöchigen Fiktionsfrist. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt die Zustimmung in der Regel als er‑
teilt, sofern die Bundesagentur für Arbeit bis dahin 
keine Entscheidung getroffen hat (BA 2024a: 168). Für 

die Ausländerbehörde gilt eine solche Frist nicht. Man‑
che Ausländerbehörden benötigen für die Bearbeitung 
eines Antrags bis zu drei Monate, bei einem erhöhten 
Antragsaufkommen kann es auch noch länger dauern.

Wenn die Dauer des Verfahrens für den Arbeit‑
geberwechsel die Gültigkeitsdauer des bestehenden 
Aufenthaltstitels überschreitet, tritt nach § 81 Absatz 4 
des Aufenthaltsgesetzes die Fiktionswirkung ein. Der 
Aufenthaltstitel ist in diesem Fall also nicht gefährdet, 
sondern gilt bis zur Entscheidung über den Antrag fort 
(Voigt 2024a: 426). Mit der Verlängerung des Aufent‑
haltstitels verlängert sich auch die Arbeitgeberbindung, 
da dieser laut Westbalkanregelung stets an ein konkre‑
tes Beschäftigungsverhältnis gebunden sein soll.

Gemäß § 9 der Beschäftigungsverordnung erhalten 
Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach zwei 
Jahren sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
oder nach einem dreijährigen Aufenthalt in Deutsch‑
land eine Globalerlaubnis. Sie unterliegen dann nicht 
mehr der Zustimmungspflicht bei einem Arbeitgeber‑
wechsel oder einer Verlängerung des Arbeitsvertrags.

Auf WBR-Beschäftigte wird diese Regelung seit dem 
1. Januar 2021 jedoch nicht mehr angewendet, da mit 
der sechsten Verordnung zur Änderung der Beschäfti‑
gungsverordnung die Anwendung von § 9 für die West‑
balkanregelung mit dem neu eingeführten Satz 5 in § 26 
gestrichen und somit die Zustimmungsprüfung zeitlich 
unbefristet ausgeweitet wurde.19 

Für Beschäftigte, die nach dem 31. Dezember 2020 
über die Westbalkanregelung eingereist sind, bedeu‑
tet dies, dass jeder Arbeitgeberwechsel und jede Ver‑
längerung des Beschäftigungsverhältnisses der Zu‑
stimmung durch die Bundesagentur für Arbeit bedarf 

– selbst wenn sie bereits seit mehr als fünf Jahren im 
Rahmen der Westbalkanregelung in Deutschland be‑
schäftigt sind.

Die Zustimmungspflicht ist laut Bundesagentur für 
Arbeit mit einem doppelten Schutzauftrag verbunden: 
Durch die Prüfung der Gleichwertigkeit der Beschäfti‑
gungsbedingungen sollen „ausländische Arbeitneh‑
mer vor Ausbeutung geschützt“ und „Wettbewerbs‑
verzerrungen durch Niedriglöhne verhindert werden“ 
(BA 2024a: 159). 
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In ihren Empfehlungen zur Verordnung zur Weiter‑
entwicklung der Fachkräfteeinwanderung beschreiben 
der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, 
der Gesundheitsausschuss und der Wirtschaftsaus‑
schuss des Bundestags die Zustimmungsprüfung als 
ein Instrument, um „prekäre Arbeitsverhältnisse sowie 
Lohndumping zu vermeiden“ (Bundesrat 2023: 2). Ange‑
sichts der zusätzlichen Verfahrensanforderungen, mit 
denen WBR-Beschäftigte konfrontiert sind, kann die als 
Schutzmaßname gedachte Zustimmungspflicht aber 
auch als eine restriktive Vorgabe angesehen werden.

Die Westbalkanregelung hat bei einem Arbeit‑
geberwechsel oder einer Vertragsverlängerung auch 
ungewollte Effekte. In seiner Evaluation der Westbal‑
kanregelung bemerkt das IAB, dass insbesondere „vul‑
nerable Gruppen im Arbeitsmarkt (z. B. Niedriglohnbe‑
schäftigte, Geringqualifizierte, Erwerbsmigrant*innen) 
durch reale oder antizipierte Beschränkungen von Ar‑
beitgeberwechseln erheblich geschwächt werden und 
in Abhängigkeitsverhältnisse zu ArbeitgeberInnen ge‑
raten“ (Brücker et al. 2020a: 19; Falkenhain/Raab 2022) 
können. 

Auch die genannten Bundestagsausschüsse warnen 
davor, dass durch die Zustimmungspflicht bei jedem 
Arbeitgeberwechsel „Abhängigkeitsverhältnisse zwi‑
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen“ (Bun‑
desrat 2023: 2) können.

Mit solchen Abhängigkeitsverhältnissen sehen sich 
die Teilnehmer*innen der Fokusgruppendiskussion 
in der Arbeitsrechtsberatung regelmäßig konfrontiert. 
 Ihrer Einschätzung nach bleiben WBR-Beschäftigte in 
prekären Arbeitsverhältnissen und nehmen Arbeits‑
rechtsverstöße hin, da ihnen ein Arbeitgeberwechsel 
als zu riskant erscheint. 

Die Arbeitsrechtsberater*innen identifizierten 
weitere Probleme und Risiken, die sich aus dem Zu‑
stimmungsverfahren und seiner administrativen Um‑
setzung ergeben. Diese werden im Folgenden für die 
beiden Konstellationen eines Wechsels aus einem be‑
endeten und aus einem noch bestehenden Arbeitsver‑
hältnis beschrieben.

 2.4.1	 Risiken eines Arbeitgeber
wechsels aus einem beendeten 
Arbeitsverhältnis

Wenn ein Arbeitsverhältnis durch Kündigung oder Ab‑
lauf eines befristeten Arbeitsvertrags endet, sehen sich 
WBR-Beschäftigte möglicherweise mit verschiedenen 
Problemlagen konfrontiert. Laut den an der Fokusgrup‑
pendiskussion beteiligten Arbeitsrechtsberater*innen 
zeigen sich diese erstens vor der Antragstellung zur Auf‑
nahme einer neuen Beschäftigung, zweitens während 
der Wartezeit auf die Entscheidung im Zustimmungs‑
verfahren und drittens in den Folgen der Entscheidung. 
Abbildung 1 veranschaulicht die Herausforderungen, 
die sich beim Wechsel von einem beendeten in ein 
neues Arbeitsverhältnis ergeben.

In der Fokusgruppendiskussion berichteten die 
Arbeitsrechtsberater*innen, dass nicht alle WBR-
Beschäftigten über die Möglichkeit eines Arbeitgeber‑
wechsels informiert sind. Zudem fehle es bisweilen an 
mehrsprachigen Informationen über das Antragsver‑
fahren sowie an der Möglichkeit, sich über den Bear‑
beitungsstand zu erkundigen. Wissen die Beschäftigten 
über das Verfahren Bescheid, sehen sie sich genötigt, 
zügig eine neue Stelle zu finden, um ihren Aufenthalts‑
status zu sichern. Dies führe, so ein Arbeitsrechtsbe‑
rater, dazu, dass auch als schlecht erachtete Stellen in 
Betracht gezogen würden.

Nach Einreichung der Unterlagen bei der lokalen 
Ausländerbehörde beginnt die Wartezeit. In dieser Zeit 
unterliegen Personen, die über die Westbalkanrege‑
lung eingereist sind und einen Arbeitgeberwechsel aus 
einem beendeten Arbeitsverhältnis anstreben, einem 
faktischen Arbeitsverbot (Voigt 2024a). Ihr gegebenen‑
falls per Fiktionswirkung bestehender Aufenthaltstitel 
erlaubt aufgrund der somit ebenfalls verlängerten Ar‑
beitgeberbindung nur die Arbeit in dem bewilligten Be‑
schäftigungsverhältnis, das durch eine Kündigung oder 
durch das Auslaufen des Arbeitsvertrags allerdings be‑
endet ist. Eine neue Beschäftigung dürfen sie erst nach 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit aufnehmen.

Während der Wartezeit müssen Antragstellende 
weiterhin ihre alltäglichen Ausgaben, beispielsweise 
für Miete oder Essen, bestreiten. Da sie durch das fakti‑
sche Arbeitsverbot die nötigen Mittel dafür nicht durch 
Erwerbsarbeit erwirtschaften dürfen, ist – wie einer der 
Arbeitsrechtsberater ausführt – die Beantragung von 
Arbeitslosengeld (ALG) I die naheliegendste Option. 
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Ist die Arbeitslosigkeit allerdings aufgrund einer 
Eigenkündigung eingetreten, besteht in der Regel eine 
dreimonatige Sperrfrist. Zudem können nicht alle Per‑
sonen, die über die Westbalkanregelung eingereist 
sind, eine zwölfmonatige sozialversicherungspflichtige 
Vorbeschäftigung vorweisen und somit die Anwart‑
schaftsbedingungen für Arbeitslosengeld I erfüllen. Für 
viele von ihnen ist die Beantragung von Bürgergeld, so 
der Arbeitsrechtsberater, keine Option, da sie negative 
Auswirkungen auf das Verfahren zum Arbeitgeberwech‑
sel befürchten.

Inwieweit diese Befürchtung berechtigt ist, 
 konnte im Zuge der Fokusgruppendiskussion und der 
Expert*innen inter views nicht eruiert werden. Aller‑
dings kann schon die Beantragung von Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) II zur Kürzung oder zum 
Widerruf eines Aufenthaltstitels führen (BA 2024a: 22; 
Voigt 2024a). Während des Arbeitgeberwechsels kön‑
nen sich Menschen, die über die Westbalkanregelung 
eingereist sind, folglich in einer finanziell prekären Si‑
tuation wiederfinden. Aus Sicht eines Arbeitsrechtsbe‑
raters zwingt dies manche von ihnen zeitweise in die 
informelle Beschäfti gung.

20 Die Nichtplanbarkeit und die unklaren Erfolgsaussichten hebt auch der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie als kritische 
Aspekte bei der Umsetzung der Westbalkanregelung hervor (vgl. HDB 2024: 1).

Die unklare Verfahrensdauer verschärft die durch 
das Arbeitsverbot bedingte finanzielle Prekarität. Wie 
erwähnt, unterliegen die lokalen Ausländerbehörden 
keiner Bearbeitungsfrist. Beantragende warten, so die 
Erfahrung der Arbeitsrechtsberater*innen, teilweise 
mehrere Monate auf eine Entscheidung. Diese Unsi‑
cherheit stellt für sie eine große Belastung dar. Auf‑
grund der unklaren Verfahrensdauer ist ein zeitlich ge‑
planter Betriebswechsel nur schwer möglich.20

Die Wartezeit endet mit der Entscheidung über den 
Antrag auf Arbeitgeberwechsel. Ist währenddessen 
eine Fiktionswirkung eingetreten, so endet diese mit 
der Entscheidung im Zustimmungsverfahren. Wird die 
Zustimmung nicht erteilt, wird auch kein neuer Aufent‑
haltstitel ausgestellt. Ohne einen gültigen Aufenthalts‑
titel muss diese Person ausreisen.

Abbildung 1: Herausforderungen beim Wechsel von einem beendeten in ein neues Arbeitsverhältnis 

•	 Arbeitsverbot für alle Beschäftigungs- 
verhältnisse, außer für das, für welches die 
 Zustimmung erteilt wurde

•	 Prekäre ökonomische Lage, insbesondere  
wenn kein oder kein ausreichender Anspruch  
auf ALG I besteht

•	 Unsicherheit aufgrund unklarer Verfahrensdauer

Ausgangs- 
konstellation

Wartezeit bis zum Abschluss des 
Zustimmungsverfahrens

Nachteilige Folgen der 
Entscheidung

Unzureichendes Wissen 
über das Verfahren und 
fehlende Ansprech‑
partner*innen

Bei Ablehnung des 
Antrags kann der Auf‑
enthaltstitel gefährdet 
sein

Quelle: eigene Darstellung
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 2.4.2	 Risiken eines Arbeitgeber
wechsels aus einem bestehen-
den Arbeitsverhältnis

Die Risiken eines Arbeitgeberwechsels von einem be‑
stehenden in ein neues Arbeitsverhältnis sind geringer 
als nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, aber 
dennoch vorhanden. Abbildung 2 stellt diese Risiken 
dar, die, wie oben ausgeführt, zum Teil auch auf die 
Verlängerung eines Arbeitsvertrags zutreffen.

Nicht allen WBR-Beschäftigten ist bekannt, dass sie 
während eines laufenden Arbeitsvertrags den Arbeitge‑
ber wechseln können. Sie verharren daher in Arbeits‑
verhältnissen, selbst wenn es zu Verstößen gegen ihre 
Rechte kommt.

Wenn WBR-Beschäftigte während eines bestehen‑
den Arbeitsverhältnisses Unterlagen zur Beantragung 
eines Arbeitgeberwechsels einreichen, können sie in 
der Wartezeit weiterhin ihrer Arbeit nachgehen, da 
eine Zustimmung vorliegt. Aufgrund der nicht näher 
definierten Dauer des Zustimmungsverfahrens ist ein 
Betriebswechsel zu einem festen Zeitpunkt jedoch er‑
schwert. Läuft während der Wartezeit der bestehende 
Arbeitsvertrag aus, ist das Arbeitsverhältnis beendet 
und die betroffene Person befindet sich in der oben 
beschriebenen Situation (vgl. Kapitel 2.4.1).

Für WBR-Beschäftigte könnte sich die Nichtplan‑
barkeit des Arbeitgeberwechsels im Falle der Bewil‑
ligung ihres Antrags als ein Problem erweisen. Unter 
Umständen können sie als Beschäftigte die gesetzlich 
oder tarifvertraglich vorgeschriebenen Kündigungs‑
fristen wegen der unberechenbaren Verfahrensdauer 
nicht einhalten. 

Die Arbeitgeberbindung des Aufenthaltstitels kann 
auch dazu führen, dass mit der Bewilligung des Arbeit‑
geberwechsels der alte Arbeitsvertrag mit all seinen 
rechtlichen Pflichten für die Arbeitnehmer*innen we‑

gen der nicht eingehaltenen Kündigungsfrist zwar noch 
fortbesteht, sie diesen Pflichten aber nicht nachkom‑
men können, weil mit der Bewilligung zum Arbeitgeber‑
wechsel nunmehr nur die Beschäftigung beim neuen 
Betrieb erlaubt ist. In der Folge können Vertragsstrafen 
oder Schadensersatzforderungen von den vorherigen 
Arbeitgeber*innen gegen sie erhoben werden.

Das komplexe Verfahren des Arbeitgeberwechsels 
birgt für die Beschäftigten erhebliche Risiken und hat 
das Potenzial, bestehende Abhängigkeiten zu vertie‑
fen. Neben dem Verlust des Aufenthaltstitels im Falle 
einer negativen Entscheidung der Bundesagentur für 
Arbeit bzw. der Ausländerbehörde und eventuellen 
Schadensersatzforderungen sind auch die finanzielle 
Prekarität und die generelle Unsicherheit während der 
Wartezeit zu nennen. Damit schaffen diese Verfahren 
Anreize für die WBR-Beschäftigten, in den Betrieben zu 
bleiben, selbst wenn es dort zu Verstößen gegen ihre 
Rechte kommt, etwa wenn die Bezahlung unter dem 
Mindestlohn liegt.

 Dieser Effekt steht im Widerspruch zum postu‑
lierten Anspruch des Zustimmungsverfahrens, die Be‑
schäftigten vor Prekarität und die Wirtschaft vor Nied‑
riglöhnen zu schützen.

Das komplexe Wechselverfahren kann sich auf dem 
Bauarbeitsmarkt nicht zuletzt auch als Hemmnis bei 
der Besetzung neuer Stellen erweisen. Im Bauhauptge‑
werbe ist der Arbeitsmarkt besonders dynamisch. Der 
Arbeitskräftebedarf im Hoch- und Tiefbau schwankt 
mit der Auftragslage und Beschäftigte wechseln hier 
häufiger den Arbeitsplatz als in der Gesamtwirtschaft 
(HDB 2025).

Abbildung 2: Herausforderungen beim Wechsel von einem bestehenden in ein neues Arbeitsverhältnis 

•	 Unsicherheit aufgrund unklarer  
Verfahrensdauer

•	 Auslaufen des Arbeitsvertrags

Ausgangs- 
konstellation

Wartezeit bis zum Abschluss des 
Zustimmungsverfahrens

Nachteilige Folgen der 
Entscheidung

Unzureichendes Wissen 
über das Verfahren und 
fehlende Ansprech‑
partner*innen

Bei Bewilligung können 
Vertragsstrafen auf‑
grund nicht eingehal‑
tene Kündigungsfristen 
eintreten

Quelle: eigene Darstellung
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	2.5	 Die Hürden des Spurwechsels

21 Weitere Möglichkeiten des Spurwechsels aus der Westbalkanregelung finden sich in Voigts tabellarischer Übersicht zum „Zweck
wechsel zwischen den Aufenthaltstiteln im Kontext von Bildungs- und Erwerbsmigration“ (Voigt 2024c: 9).

22 Anders ist es etwa bei einem Aufenthaltstitel als Fachkraft: Hier kann bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis bean‑
tragt werden (vgl. Kapitel 2.5.2).

Unter bestimmten Voraussetzungen können Beschäf‑
tigte, die über die Westbalkanregelung eingereist sind, 
in einen anderen, günstigeren Aufenthaltsstatus wech‑
seln, der ihnen mehr aufenthaltsrechtliche Sicherheit 
bietet und damit ihre Abhängigkeit von Arbeitgeber*in‑
nen reduziert. Eine solche Änderung des Aufenthalts‑
titels wird auch als Spurwechsel bezeichnet. Zwei 
naheliegende Optionen hierfür sind die Niederlas‑
sungserlaubnis nach § 9 des Aufenthaltsgesetzes und 
der Aufenthaltstitel als Fachkraft nach § 18a des Auf‑
enthaltsgesetzes.21 

In der Praxis sind diese Spurwechsel jedoch mit 
einigen Hürden verbunden, wie die Fokusgruppendis‑
kussion und das Interview mit einer Anerkennungsbe‑
raterin zeigen.

 2.5.1	 Niederlassungserlaubnis

Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Auf‑
enthaltstitel (§ 9 AufenthG), der zur Ausübung einer 
Beschäftigung berechtigt. Dieser Aufenthaltstitel er‑
scheint dem Bundesministerium für Arbeit und So‑
ziales als der naheliegendste Anschlusstitel für WBR-
Beschäftigte. So lässt sich zumindest die Begründung 
der Nichtanwendung von § 9 der Beschäftigungsver‑
ordnung interpretieren:

„Der Ausschluss dieser Regelung [§ 9 BeschV] 
stellt sicher, dass bei Arbeitsplatzwechseln von 
Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 19c Absatz 1 AufenthG in Verbindung mit § 26 
Absatz 2 bis zur Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis die Prüfung der Gleichwertigkeit der 
Beschäftigungsbedingungen sowie die Vorrang-
prüfung durchgeführt wird“ (Bundesrat 2020: 7).

Mit Erhalt der Niederlassungserlaubnis unterliegen 
Beschäftigte nicht mehr den Restriktionen der Zustim‑
mungspflicht. Im Jahr 2023 wechselten 4.010 Personen 
(5 Prozent) von insgesamt 76.085 Personen aus der 
Westbalkanregelung in die Niederlassungserlaubnis 
(Graf 2024: 27, 31).

Die Erlangung der Niederlassungserlaubnis ist vo‑
raussetzungsreich. Die Antragsteller*innen müssen 
nachweisen, dass sie seit mindestens fünf Jahren im 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind, ihren Lebens‑
unterhalt selbstständig sichern können, über einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren in die Renten‑
versicherung eingezahlt haben, über ausreichende 
Deutschkenntnisse auf B1-Niveau und über ausrei‑
chend Wohnraum für sich und die gegebenenfalls mit 
ihnen lebenden Familienangehörigen verfügen (Voigt 
2024b: 50).

Aus der Westbalkanregelung ergibt sich kein di‑
rekter Weg zur Niederlassungserlaubnis.22 Denn ein 
Aufenthaltstitel nach § 19c Absatz 1 des Aufenthalts‑
gesetzes in Verbindung mit § 26 Absatz 2 der Beschäf‑
tigungsverordnung wird für maximal vier Jahre erteilt. 
Um eine Niederlassungserlaubnis beantragen zu kön‑
nen, müssen WBR-Beschäftigte also mindestens einen 
Arbeitgeberwechsel oder eine Vertragsverlängerung 
erfolgreich vollzogen haben.

Eine Entlohnung in Höhe des Mindestlohns kann 
unter Umständen nicht ausreichen, um die selbst
ständige Lebensunterhaltssicherung nachzuweisen.

Als gesichert gilt der Lebensunterhalt, wenn die 
„eigenen verfügbaren Mittel (z. B. aus Einkommen, Ver‑
mögen, einer Verpflichtungserklärung, Unterhalts‑
leistungen von Familienangehörigen) […] hoch genug 
[sind], damit kein (ergänzender) Leistungsanspruch 
auf existenzsichernde Sozialhilfeleistungen nach dem 
SGB II bzw. SGB XII oder dem AsylbLG besteht“ (Voigt 
2024b: 9, 21). Das ist der Fall, wenn das Einkommen über 
dem Regelsatz von 563 Euro pro Person und den Warm‑
kosten der Unterkunft liegt. Bei der Berechnung des zur 
Verfügung stehenden Einkommens werden bei der Nie‑
derlassungserlaubnis nach § 9 des Aufenthaltsgesetzes 
Freibeträge negativ berücksichtigt (ebd.: 47)

29

DIE WESTBALKANREGELUNG IM BAUSEKTOR DIE WESTBALKANREGELUNG IM BAUSEKTOR



Tabelle 2: Einkommensberechnung eines allein
stehenden Bauhelfers auf Basis des Mindestlohns 
(12,82 Euro/Stunde) im Jahr 2025 

Bruttoeinkommen: 2.218 Euro

- Steuern und Sozialabgaben: 619 Euro

- Grundfreibetrag: 100 Euro

- Erwerbstätigenfreibetrag I: 84 Euro

- Erwerbstätigenfreibetrag II: 144 Euro

- Erwerbstätigenfreibetrag III: 20 Euro

Anrechenbares Einkommen: 1.251 Euro

- Regelbedarf:	 563 Euro

Maximale Miete: 688 Euro

Quelle: eigene Berechnung nach Voigt 2024b: 13; § 11b SGB II

Tabelle 2 zeigt exemplarisch das anzusetzende Einkom‑
men für einen ledigen Bauhelfer über 26 Jahren ohne 
Kinder in Baden-Württemberg. Bei einer Bezahlung 
nach dem gesetzlichen Mindestlohn darf die Warmmie‑
te 688 Euro nicht übersteigen, damit die selbstständige 
Sicherung des Lebensunterhalts noch nachgewiesen 
werden kann. In Großstädten könnte sich das als ein 
Problem erweisen.

Eine Unterbringung in einer Massenunterkunft ist 
mit Monatsmieten von 350 bis 400 Euro zwar preis‑
lich günstiger, kann aber dazu führen, dass der für die 
Niederlassungserlaubnis erforderliche Wohnraum von 
mindestens 12 Quadratmetern pro Person (Voigt 2024b: 
50) nicht nachgewiesen werden kann. Denn in Mehr‑
bettzimmern stehen teilweise nur 9 oder 6 Quadratme‑
ter pro Person zur Verfügung.

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von WBR-
Beschäftigten im Bausektor erschweren den Erwerb 
ausreichender Deutschkenntnisse und damit den 
Übergang zur Niederlassungserlaubnis. Im Interview 
berichtete eine Anerkennungsberaterin, dass gerade 
Bauarbeiter*innen die Zeit für den regelmäßigen Be‑
such eines Sprachkurses fehlt, da sie oftmals auf Mon‑
tage sind und sich unter der Woche nicht an ihrem 
Hauptwohnsitz aufhalten. Arbeiten sie dagegen in der 
Nähe ihres Wohnorts, sind sie auf geförderte Sprach‑
kurse in den Abendstunden oder samstags angewiesen, 
da ihr Arbeitstag in der Regel von 7 bis mindestens 17 
Uhr dauert.

In einer süddeutschen Großstadt kannte diese Be‑
raterin nur einen einzigen Bildungsträger, der Abend‑
kurse im Rahmen von Integrationskursen zwischen 19 
und 21 Uhr anbot. Selbst dann kann die regelmäßige 
Teilnahme mit der Arbeit kollidieren. Oft stehen über‑

lange Schichten, etwa beim Gießen von Beton, oder die 
Notwendigkeit, am einzigen freien Tag private Ange‑
legenheiten zu regeln, im Weg. Nicht geförderte Kurse 
finden zwar abends statt, doch die Teilnahmegebühren 
sind meist hoch. Zudem ist ein günstiges Lernumfeld 
nicht immer gegeben. Ein Mehrbettzimmer ist bei‑
spielsweise nicht unbedingt ein geeigneter Lernort.

Der Wirtschafts- und Migrationsforscher Herbert 
Brücker betont, dass man „Deutsch am besten im 
Arbeits alltag“ lernt (Brücker zitiert nach Covic 2020: 
66). Nur bietet der Arbeitsalltag auf dem Bau hierzu 
vergleichsweise wenig Gelegenheit, da sich die einzel‑
nen Gewerke in nach Sprachgruppen aufgeteilten Sub‑
unternehmen ausdifferenziert haben (Hüttenhoff 2023). 
Die Lingua franca vieler Baustellen ist eine der Spra‑
chen der bosnisch-kroatisch-montenegrinisch-serbi‑
schen Sprach familie (Roth 2023).

 2.5.2	 Anerkennung als Fachkraft

Eine andere Möglichkeit des Spurwechsels ist der Auf‑
enthaltstitel als Fachkraft nach § 18a des Aufenthalts‑
gesetzes. Dieser Status bietet einige Vorteile gegenüber 
dem Aufenthaltstitel nach der Westbalkanregelung 
(Covic 2020).

Zwar kann auch der Aufenthaltstitel als Fachkraft 
zunächst nur für maximal vier Jahre erteilt werden, er 
ermöglicht aber im Gegensatz zur Westbalkanrege‑
lung den nahtlosen Übergang in die Niederlassungs‑
erlaubnis. Diese kann nach drei Jahren Aufenthalt als 
Fachkraft beantragt werden. Für den Aufenthaltstitel 
als Fachkraft wird § 9 der Beschäftigungsverordnung 
angewendet, sodass Titelinhaber*innen nach zwei 
Jahren Beschäftigung oder dreijährigem Aufenthalt in 
Deutschland mit der Globalzustimmung das Recht auf 
einen unkomplizierten Betriebswechsel erhalten (u. a. 
ebd.).

Eine Anerkennung als Fachkraft ist auch nach der 
Einreise möglich (ebd.). Beschäftigte können sich zu‑
dem nachqualifizieren. Bauarbeiter*innen mit nach‑
gewiesener Berufserfahrung können eine Abschluss‑
prüfung für Externe ohne belegte Ausbildung nach § 45 
des Berufsbildungsgesetzes bzw. § 37 der Handwerks‑
ordnung anstreben und sich ihre Berufsfähigkeiten zer‑
tifizieren lassen.

Eine Anerkennungsberaterin berichtete aus ihrer 
Erfahrung, dass es bei der Anerkennung der Berufs‑
abschlüsse von WBR-Beschäftigten oft zu Problemen 
kommt. 

Im Interview hob sie hervor, dass die Berufsab‑
schlüsse von über die Westbalkanregelung eingereis‑
ten Bauarbeiter*innen aufgrund unterschiedlicher na‑
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tionaler Berufsausbildungssysteme in der Regel nicht 
als gleichwertig anerkannt werden. Einige Beschäftigte 
schreckten zudem vor den hohen Kosten von bis zu 
1.000 Euro zurück, die sich aus den Verfahrensgebüh‑
ren und den Kosten für die Übersetzung der Unterlagen 
ergeben. Teilförderungen sind zwar möglich, doch sei‑
en diese vielen ebenso unbekannt wie die Möglichkeit, 
berufspraktisch erworbene Fähigkeiten im Rahmen 
einer Prüfung anerkennen zu lassen.

Hier zeigt sich eine potenziell nachteilige Folge der 
Niedrigschwelligkeit der Westbalkanregelung. Anders 
als im Fachkräfteeinwanderungsgesetz müssen vor der 
Arbeitsaufnahme keine Qualifikationen nachgewiesen 
werden. Aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu 
SGB-Leistungen finden die Beschäftigten nach Aufnah‑
me der Arbeit darüber hinaus selten den Weg in die 
deutschen Anerkennungsberatungsstellen, was häu‑
fig über das Jobcenter oder die Arbeitsagentur erfolgt 
(Baumgarten/Beck/Firus 2024: 20).

Seit dem 1. März 2024 können Personen mit einer 
im Herkunftsland anerkannten Berufsqualifikation und 
ausgeprägten berufspraktischen Erfahrungen einen 
Aufenthaltstitel nach § 6 der Beschäftigungsverord‑
nung beantragen. Holger Kolb sieht darin eine alterna‑

tive Möglichkeit für Arbeitgeber*innen (Kolb 2025). Für 
Beschäftigte ist diese Option jedoch nicht unbedingt 
attraktiver als die Westbalkanregelung, da sie mit mehr 
Voraussetzungen verbunden ist.

Für einen Aufenthaltstitel nach § 6 der Beschäfti‑
gungsverordnung bedarf es eines Einkommens in Höhe 
von 45 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungs‑
grundlage der Rentenversicherung. Dies entsprach im 
Jahr 2025 einem Mindestgehalt von 43.470 Euro pro Jahr 
(Deutsche Botschaft Belgrad 2025) bzw. einem Brutto‑
stundenlohn von 22,64 Euro bei einer 40-Stunden-Wo‑
che ohne Zusatzzahlungen. Vorausgesetzt wird zudem 
eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in einem 
Beruf, für den eine durch den Staat, in dem sie erwor‑
ben wurde, anerkannte Berufsqualifikation vorliegt. 

Darüber hinaus wurde § 9 der Beschäftigungsver‑
ordnung auch für Aufenthaltstitel nach § 6 der Be‑
schäftigungsverordnung aufgehoben. Somit müssen 
Personen, die über § 6 der Beschäftigungsverordnung 
eingereist sind, bei jedem Arbeitgeberwechsel erneut 
die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ein‑
holen, selbst nach einer zweijährigen sozialversiche‑
rungspflichtigen Vorbeschäftigung. 

	2.6	 Unzureichende soziale Absicherung

Ein weiterer Problembereich ist die unzureichende 
soziale Absicherung von Beschäftigten, die über die 
Westbalkanregelung eingereist sind. Bei der Erteilung 
eines Aufenthaltstitels zur Beschäftigung wird davon 
ausgegangen, dass die antragstellenden Personen 

„ihren Lebensunterhalt durch die Erwerbstätigkeit auf‑
grund der vorhandenen Qualifikationen ohne die In‑
anspruchnahme öffentlicher Leistungen bestreiten“ 
(BA 2024b: 27).

Tritt bei WBR-Beschäftigten Bedürftigkeit ein, kann 
die Ausländerbehörde den Aufenthaltstitel verkürzen 
oder widerrufen, da die Regelerteilungsvoraussetzung 
der selbstständigen Sicherung des Lebensunterhalts 
nicht mehr vorliegt. Das gilt im Übrigen auch für Inha‑
ber*innen vieler anderer Aufenthaltstitel zur Beschäf‑
tigung. Beschäftigte, die über die Westbalkanregelung 
eingereist sind, können somit nicht sicher mit einer 
langfristigen sozialen Absicherung bei Erwerbslosigkeit 
und Obdachlosigkeit rechnen. Auch bei krankheitsbe‑
dingter Erwerbsunfähigkeit sehen sie sich potenziell 
mit Unsicherheiten konfrontiert (vgl. auch Voigt 2024a). 
Auch das erhöht die Abhängigkeit der Beschäftigten.

 2.6.1 Erwerbslosigkeit

Erwerbslosigkeit kann durch das Auslaufen eines be‑
fristeten Arbeitsvertrags, eine Kündigung oder das 
Ende einer Beschäftigungserlaubnis entstehen. 

Erwerbslose Personen, die über die Westbalkan‑
regelung eingereist sind, können ihre Erwerbslosigkeit 
nicht einfach durch die Annahme eines Stellenange‑
bots beenden, sondern benötigen dafür – wie gesagt 

– die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (vgl. 
Kapitel 2.4). Haben sie zuvor mindestens zwölf Monate 
sozialversicherungspflichtig gearbeitet, können sie Ar‑
beitslosengeld I beantragen. Besteht aufgrund einer zu 
kurzen Beschäftigung keine Anwartschaft oder reicht 
das Arbeitslosengeld I nicht zur Existenzsicherung aus, 
bleibt dieser Personengruppe oftmals nur die Beantra‑
gung von Bürgergeld (Voigt 2024a: 425).

Eine erwerbslose, über die Westbalkanregelung 
eingereiste Person kann Leistungen nach SGB II bean‑
tragen (Voigt 2025: 8). Aber schon die Beantragung hat 
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weitreichende Konsequenzen für ihren Aufenthaltsti‑
tel, wie aus den Fachlichen Weisungen zum SGB II der 
Bundes agentur für Arbeit hervorgeht:

„Im Rahmen der Beratungspflichten (§ 14 SGB I) 
sind die Personen darüber zu informieren, dass 
schon im Fall der Beantragung von Leistungen 
nach dem SGB II eine entsprechende Mitteilung 
an die Ausländerbehörde zu erfolgen hat, auf-
grund derer diese ggf. bei dem erteilten Aufent-
haltstitel nachträglich die Geltungsdauer ver-
kürzt oder den Titel widerruft“ (BA 2024b: 27).

Aufgrund der Meldepflicht muss das Jobcenter  diese 
Information an die Ausländerbehörde weiterleiten 
(Voigt 2024a: 426). Diese kann daraufhin den Aufent‑
haltstitel verkürzen oder widerrufen, „weil der Lebens‑
unterhalt nicht gesichert und damit eine Regelertei‑
lungsvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG nicht 
(mehr) erfüllt ist“ (ebd.: 425). Denn die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels setzt – wie erwähnt – in der Regel die 
Existenzsicherung voraus, auf die sich der Bezug von 
Bürgergeld nachteilig auswirkt.

Wird der Aufenthaltstitel widerrufen, entfällt in der 
Regel auch die Möglichkeit, Leistungen nach dem SGB 
II zu beantragen (BA 2024b: 5). Als Folge der rechtmä‑
ßigen Beantragung von Leistungen nach SGB II können 
Personen, die über die Westbalkanregelung eingereist 
sind, also ihren Aufenthaltstitel und damit ihr Recht, 
Leistungen nach SGB II zu beantragen, verlieren.23 Das 
Land Berlin hält beispielsweise seine Mitarbeitenden 
an, bei der Vergabe und Verlängerung eines Aufent‑
haltstitels die Sicherung des Lebensunterhalts restrik‑
tiv auszulegen (LEA 2025: 63, 70).

In der Fokusgruppendiskussion schätzten einige Ar‑
beitsrechtsberater*innen die Kombination aus Arbeit‑
geberbindung, Zustimmungsverfahren und die nachtei‑
ligen Auswirkungen eines Antrags auf Leistungen nach 
SGB II auf den Aufenthaltstitel so ein, dass erwerbslose 
Personen, die über die Westbalkanregelung eingereist 
sind, dadurch kurzfristig in informelle Arbeitsverhält‑
nisse gedrängt werden. Das Arbeiten ohne Vertrag er‑
höht wiederum die Anfälligkeit für Arbeitsausbeutung.

In der Fokusgruppendiskussion hoben die Arbeits‑
rechtsberater*innen einen weiteren problematischen 

23 Dass schon die Beantragung von Leistungen nach dem SGB II gefährdend für den Aufenthaltstitel sein kann, ist eine weitere Erklärung 
für die kaum existente Inanspruchnahme dieser Leistung, die das IAB in seiner Evaluationsstudie zur Westbalkanregelung dokumen‑
tiert (Brücker et al. 2020a: 62).

Aspekt hervor: Für erwerbslose Personen, die über die 
Westbalkanregelung eingereist sind und weder Arbeits‑
losengeld I noch Bürgergeld beziehen, entstehen auf‑
grund der allgemeinen Krankenversicherungspflicht in 
Deutschland weitere Kosten. Werden die Beiträge nicht 
vom Betrieb, dem Jobcenter oder der Bundesagentur 
für Arbeit übernommen, stuft die zuständige gesetzli‑
che Krankenkasse die jeweilige Person als pflichtver‑
sichert und selbstzahlend ein.

Wenn die Betroffenen nicht auf Briefe der Kranken
versicherung antworten, die auf Deutsch an die letzte 
bekannte Adresse versendet werden, wird automatisch 
der Höchstsatz von circa 900 Euro pro Monat veran‑
schlagt. Erst durch den Nachweis fehlenden Einkom‑
mens lässt sich dieser Betrag auf den gesetzlichen Min‑
destbeitrag reduzieren, der im Jahr 2025 bei 205,35 Euro 
pro Monat lag (TK 2025).

 2.6.2 Wohnungslosigkeit

In der Regel zieht eine Kündigung den Verlust der Unter‑
kunft nach sich, wenn diese von Arbeitgeber*innen ge‑
stellt wurde. Ordnungsrechtlich sind die Kommunen 
zur Unterbringung unfreiwillig obdachloser Personen 
verpflichtet, sofern keine anderen Hilfswege bestehen. 
Entscheidend für die Unterbringung ist oft die Kosten‑
übernahme. Liegen keine Eigenmittel vor, wird in der 
Regel ein Antrag auf Leistungen nach SGB II gestellt. Für 
Personen, die über die Westbalkanregelung eingereist 
sind, wäre bereits die Beantragung potenziell aufent‑
haltstitelgefährdend (vgl. Kapitel 2.6.1).

Im Falle der Obdachlosigkeit können Personen, die 
über die Westbalkanregelung eingereist sind, selten 
mit einer Absicherung rechnen, da bei Wohnungslosig
keit für sie keine nennenswerten Absicherungsstruk‑
turen existieren. Das schwächt die Position dieser 
Personengruppe im Arbeitskontext und ist besonders 
nachteilig für Beschäftigte, die über die Betriebe unter‑
gebracht sind, wie es im Bausektor verbreitet ist. Auch 
die vorübergehende Unterkunft bei Bekannten ist mit 
Nachteilen verbunden. In der Regel liegt dann  keine 
aktuelle Meldeadresse vor, die jedoch bei  einigen Aus‑
länderbehörden für einen Antrag auf Arbeitgeberwech‑
sel erforderlich ist
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 2.6.3 Erwerbsunfähigkeit

Obwohl die Unfallrate im Bausektor sehr hoch ist, wird 
die Absicherung bei Unfällen oder Erkrankungen in der 
Diskussion um die Westbalkanregelung erstaunlich 
wenig thematisiert. Baukonstruktions- und verwand‑
te Berufe führen regelmäßig die Unfallstatistik an, mit 
etwas Abstand folgen Ausbaufachkräfte und verwand‑
te Berufe (DGUV 2023: 38). Im Jahr 2023 wurden für die 
erste Gruppe 115 meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 
Versicherte gemeldet, in der zweiten Gruppe waren es 
75 (ebd.: 37). Die genannten Zahlen stellen nur die ge‑
meldeten Fälle dar. Ein Arbeitsunfall ist meldepflichtig, 
wenn er zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei 
Tagen führt.

Bei einem Arbeitsunfall gibt es für Beschäftigte, die 
über die Westbalkanregelung eingereist sind und im Bau- 
sektor arbeiten, mehrere mögliche Vorgehensweisen.

Der für sie günstigste Verlauf ist folgender: Das 
Unternehmen erstattet unverzüglich eine Unfallanzei‑
ge bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
BAU). Die verunfallte Person sucht direkt eine*n Durch‑
gangsärzt*in auf und schildert den Unfall wahrheitsge‑
mäß. Besteht die Arbeitsunfähigkeit auch nach Ablauf 
der sechswöchigen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
fort, zahlt die BG BAU für insgesamt 72 Wochen Ver‑
letztengeld in Höhe von 80 Prozent des regelmäßigen 
Bruttoverdienstes. 

Besteht die Erwerbsunfähigkeit danach  weiterhin, 
kann die betroffene Person eine Berufsunfähigkeits‑
rente beantragen. Die Vollrente der Berufsunfähigkeits
rente beträgt zwei Drittel des Jahresarbeits ver dienstes, 
bei einer teilweisen Minderung der Berufs fähigkeit ent‑
sprechend weniger.

Jedoch wird nicht jeder Arbeitsunfall gemeldet (Seu‑
fert/Siepmann 2024). In der Fokusgruppendiskus sion 
wiesen die teilnehmenden Arbeitsrechts berater*innen 
auf die auch im Rahmen der West balkan regelung auf‑
tretenden Vertuschungen von Arbeitsunfällen hin. Ih‑
nen zufolge drängen Arbeitgeber*innen Beschäftigte zu 
Aussagen, nach denen der Unfall privat geschehen sei, 
oder machen als Übersetzende selbst falsche Angaben. 
Bei einem privaten  Unfall greift zunächst die sechswö‑
chige Lohnfort zahlung im Krankheitsfall. 

Besteht die Erwerbsunfähigkeit fort oder wird das 
Arbeitsverhältnis gekündigt, schließt sich ein Kranken‑
geldbezug von bis zu 72 Wochen in Höhe von 70 Prozent 
des Arbeitseinkommens der letzten zwölf Monate an. In 
der Regel schließt eine Deklaration als privater Unfall 
Leistungen der BG BAU wie eine Berufsunfähigkeits
rente aus.

Der Bezug von Kranken- oder Unfallgeld hat keine 
negativen Auswirkungen auf den Aufenthaltstitel, da 

es sich hierbei um Versicherungsleistungen handelt. 
Die Arbeitsrechtsberater*innen berichteten jedoch 
von Problemen, mit denen erwerbsunfähige Personen 
nach dem Auslaufen des Kranken- oder Unfallgeldes 
konfrontiert sind. Wenn keine Ansprüche auf eine Be‑
rufsunfähigkeitsrente oder andere Renten bestehen, 
können sie bei der Beantragung eines folgenden Auf‑
enthaltstitels nicht nachweisen, dass sie ihren Lebens‑
unterhalt selbstständig sichern können.

Dieses Problem lässt sich auf die Rechtsgrundlagen 
zurückführen. So wird bei der Beantragung einer Nie‑
derlassungserlaubnis bei einer vorliegenden Krankheit 
oder Behinderung gemäß § 9 Absatz 2 Satz 6 in Verbin‑
dung mit § 9 Absatz 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 
vom Nachweis der Existenzsicherung abgesehen. Mit 
dieser Ausnahme soll dem „durch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 
GG gebotenen besonderen Schutz von kranken und 
behinderten Menschen Rechnung“ (Molitor 2016) ge‑
tragen werden. 

Eine vergleichbare Regelung existiert jedoch nicht 
für die Beantragung von Aufenthaltstiteln im Rahmen 
der Westbalkanregelung. Wenn die antragstellende 
Person „allein krankheits- oder behinderungsbedingt 
den Lebensunterhalt nicht sichern kann“ (LEA 2025: 63), 
ist das für die Berliner Ausländerbehörde beispielswei‑
se kein Grund, von der Prüfung der Existenzsicherung 
zur Erteilung eines Aufenthaltstitels abzusehen.

In der Fokusgruppendiskussion schilderte ein Ar‑
beitsrechtsberater einen Fall, der zeigt, wie die aufent‑
haltsrechtliche Prekarität dazu führen kann, dass eine 
medizinisch notwendige Behandlung nicht durchge‑
führt wird. Ein über die Westbalkanregelung aus Alba‑
nien eingereister Bauarbeiter war schwer erkrankt und 
bedurfte einer Herztransplantation. Die zuständige 
Klinik verlangte jedoch einen Aufenthaltstitel von min‑
destens zwei Jahren, um ihn auf die Transplantations‑
liste aufzunehmen.

Der Aufenthaltstitel selbst spielt zwar beim Zu‑
gang zur Transplantationsliste keine Rolle, doch kann 
das Transplantationszentrum die Aufnahme verzögern, 
wenn die Kostenübernahme ungeklärt ist (Bundesärzte
kammer 2016: 4). Auch die Frage der Nachsorge und da‑
mit die Erfolgsaussichten der Transplantation können 
eine Rolle spielen.

Dem Arbeitsrechtsberater sei es zwar gelungen, 
dass dieser Bauarbeiter Bürgergeld und einen Aufent‑
haltstitel erhielt. Die Leiterin des zuständigen Jobcen‑
ters habe das Bürgergeld aber nur für den Zeitraum von 
sechs Monaten bewilligt. Nach mehreren Verlängerun‑
gen und erfolglosen Versuchen, auf die Transplanta‑
tionsliste aufgenommen zu werden, entschied sich der 
Mann zur Rückkehr nach Albanien.
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	2.7	 Unzureichende Rechtskenntnisse von WBR-Beschäftigten 
und informelle Beratungsfirmen

Wählen Menschen den niedrigschwelligen Migrations‑
weg der Westbalkanregelung, um nach Deutschland 
einzureisen, sehen sie sich – wie die vorhergehenden 
Kapitel aufzeigen – mit einem komplexen Verbund aus 
Rechten, Verfahren, Ausschlüssen, Ermessensspielräu‑
men und beteiligten Institutionen konfrontiert. Biswei‑
len mangelt es ihnen an konkretem Wissen über die‑
se Abläufe sowie über ihre Rechte und Möglichkeiten. 
Dies hebt das IAB in seiner umfangreichen Erhebung 
hervor und empfiehlt den Ausbau entsprechender In‑
formationsstrukturen (Brücker et al. 2020a; Falkenhain/
Raab 2022). Auch die Arbeitsrechtsberater*innen neh‑
men ungenaue Kenntnisse auf Seiten der Ratsuchen‑
den wahr.

Eine Teilnehmerin der Fokusgruppendiskussion 
schilderte den Fall eines Ratsuchenden, der in einem 
Betrieb blieb, obwohl dieser nicht alle Überstunden 
entlohnte, weil er annahm, dass ein Arbeitgeber
wechsel kategorisch ausgeschlossen sei. 

Andere Teilnehmer*innen pflichteten ihr bei. Ihnen 
seien aus der Beratung auch WBR-Beschäftigte be‑
kannt, die aufgrund der Vorstellung, den Betrieb nicht 
wechseln zu können, Missstände akzeptiert haben. 
Mehrere Diskussionsteilnehmer*innen berichteten, 
dass sie Ratsuchende regelmäßig über ihren Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I aufklären. Das Wissen um wei‑
tere Möglichkeiten, wie den Spurwechsel in einen an‑
deren Aufenthaltstitel oder die Qualifikationsanerken‑
nung, sei ebenfalls wenig verbreitet.

Für WBR-Beschäftigte sind Kontakte mit Ämtern 
und Behörden im Alltag eine Herausforderung, wenn 
ihnen die administrativen Vorgänge nicht vertraut sind 
und fehlende Deutschkenntnisse zu einer Barriere wer‑
den. An dieser Stelle setzen mehrsprachige informelle 
Vermittler*innen an, die gegen Bezahlung Hilfestellung 
aller Art anbieten. Sie werden im Kontext der EU-Mi‑
gration als „welfare broker“ (Voivozeanu/Lafleur 2023) 
diskutiert und sind auch in Bezug auf die Westbalkan‑
regelung dokumentiert (Bither/Ziebarth 2018: 41).

Den Schilderungen der Arbeitsrechtsberater*innen 
zufolge übernehmen diese Vermittler*innen unter an‑
derem folgende Tätigkeiten: Übersetzung bei Terminen 
und von Schriftstücken, Beantragung von Arbeitslosen‑
geld I und Kindergeld, Stellung weiterer Anträge aller 
Art, darunter auch solche auf eine Niederlassungser‑
laubnis oder einen Arbeitgeberwechsel. 

Die informellen Vermittler*innen versprechen Pro‑
bleme zu lösen, wozu sich die Beschäftigten selbst 
nicht imstande sehen. Wie einer der Berater ausführte, 
bewerben sie ihre Dienste offensiv in sozialen Netzwer‑
ken und machen dabei auch falsche Versprechungen, 
zum Beispiel, dass eine Niederlassungserlaubnis aus 
der Westbalkanregelung heraus schon nach drei Jahren 
zu erhalten sei.

Die Verbreitung der informellen Vermittler*innen 
beschrieb jener Arbeitsrechtsberater mit folgenden 
Worten: „Es sind mittlerweile Hunderte Agenturen, die 
nur darauf warten, dass jemand Neues in ihr Spinnen‑
netz fällt.“ 

Das Bild des Spinnennetzes verdeutlicht die Risi‑
ken, die der Berater mit den Agenturen verbindet: Sie 
verbreiteten Falschinformationen und verlangten hohe 
Honorare. Da sie nicht registriert seien, könnten sie 
bei Fehlern nur schwer haftbar gemacht werden. Die 
weite Verbreitung informeller Agenturen erschwere es 
zudem den Arbeitsrechtsberater*innen, mit ihrem Be‑
ratungsangebot durchzudringen. Den Beschäftigten er‑
schienen die informellen Agenturen als die einfachere 
Option, da diese versprächen, sich um alle Abläufe zu 
kümmern.

Eine solche Verbreitung informeller Beratungsan‑
gebote kann negative Folgen für Beschäftigte haben. 
Denn die Arbeitsrechtsberatung ist über die einzelne 
Beratung hinaus Teil einer Unterstützungsstruktur, zu 
der sie auch als Eingangspforte dient – etwa, wenn 
Ratsuchende bei Bedarf an das Jobcenter, die Aner‑
kennungs-, Aufenthalts- oder Sozialberatung oder die 
Bundes agentur für Arbeit vermittelt werden.
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 3	 Ausblick und Handlungs­
möglichkeiten

	3.1	 Die Neufassung der Arbeitnehmer*innen‑Rahmen	richtlinie 
– RL (EU) 2024/1233 – und ihre potenziellen Auswirkungen 
auf die Westbalkanregelung

Durch die Umsetzung der Neufassung der Arbeitneh‑
mer*innen‑Rahmenrichtlinie der Europäischen Union 

„über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer 
kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und 
zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von 
Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich recht‑
mäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten“ – kurz: RL (EU) 
2024/1233 – werden WBR-Beschäftigte voraussichtlich 
auf absehbare Zeit mehr Rechte erhalten.

Diese Richtlinie sieht mehr Rechte und verein‑
fachte Verfahren, wie das des Arbeitgeberwechsels, für 
Arbeitnehmer*innen aus Nicht-EU-Staaten vor und be‑
trifft somit auch Menschen, die über die Westbalkan‑
regelung eingereist sind. Nach Artikel 18 der Richtlinie 
ist sie bis zum 21. Mai 2026 in das nationale Recht der 
Mitgliedstaaten umzusetzen (Voigt 2024a: 428; EU 2024: 
Art. 18 Abs. 1). Die Europäische Kommission soll dem 
Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat 
erstmals spätestens am 21. Mai 2029 über die erfolgte 
Umsetzung berichten (EU 2024: Art. 17 Abs. 1).

Mögliche Verbesserungen durch die Neufassung der 
Arbeitnehmer*innen‑Rahmenrichtlinie betreffen die 
Entscheidungsverfahren. Anträge auf eine Aufenthalts- 
und Beschäftigungserlaubnis müssen dann innerhalb 
von 90 Tagen statt wie zuvor innerhalb von 120 Tagen 
bearbeitet werden (Voigt 2024a: 428; EU 2024: Art. 5 Abs. 
2). Die verkürzte Frist dürfte den Antragstellenden die 
Planung erleichtern. Ablehnende Entscheidungen müs‑
sen fallspezifisch begründet und verhältnismäßig sein 
(EU 2024: Art. 8 Abs. 2). 

Laut Voigt dürfte die Begründungspflicht im Ein‑
zelfall zu einem Wegfall sogenannter auflösender Be‑
dingungen von Aufenthaltstiteln führen, wie etwa der 
Zusatz, dass ein Titel bei Inanspruchnahme von Leis‑
tungen nach SGB II automatisch erlischt (Voigt 2024a: 
428 f.).

Die Richtlinie sieht auch substanzielle Änderungen 
im Verfahren zum Arbeitgeberwechsel vor. Artikel 11 
umfasst ein Recht der Beschäftigten auf einen Arbeit‑
geberwechsel. Dieser müsste demnach nicht mehr be‑
antragt, sondern nur noch der zuständigen Behörde 
mitgeteilt werden. Die Behörde hätte dann 45 Tage Zeit, 
um den „Wechsel auszusetzen“ (ebd.: 429) und weite‑
re Prüfungen durchzuführen. Nach Ablauf dieser Frist 
wäre eine Ablehnung nicht mehr möglich. 

Zudem sieht die Richtlinie die Möglichkeit zur 
Einführung einer Mindestbeschäftigungsdauer von 
maximal sechs Monaten vor, in denen ein Arbeitge‑
berwechsel nicht gestattet ist (ebd.). Verstoßen Arbeit‑
geber*innen in „hinreichend begründeten Fällen“ ge‑
gen „die Vertragsbedingungen der Arbeitsverträge oder 
Beschäftigungsverhältnisse“ (EU 2024: Art. 11 Abs. 3), 
wäre ein Wechsel auch innerhalb der Frist zu gestatten.

Ferner zielt die Richtlinie auf eine verbesserte so‑
ziale Absicherung von Drittstaatsangehörigen ab. Eine 
Arbeitslosigkeit von bis zu drei Monaten würde keinen 
Grund mehr für den Entzug der Aufenthaltserlaubnis 
darstellen (Voigt 2024a: 429). 

Vorgesehen ist, dass Mitgliedstaaten erst ab einer 
„Arbeitslosigkeit von mehr als drei Monaten“ verlan‑
gen dürfen, „dass Inhaber einer kombinierten Erlaub‑
nis nachweisen, dass sie ohne Inanspruchnahme der 
Leistungen des Sozialhilfesystems des betreffenden 
Mitgliedstaats über ausreichende Mittel zur Sicherung 
ihres Lebensunterhalts verfügen“ (EU 2024: Art. 11 Abs. 
4). Bei einem Aufenthalt von mehr als zwei Jahren wür‑
de sich diese Zeitspanne auf sechs Monate verlängern. 
Ist eine Person von gravierender Arbeitsausbeutung 
betroffen, würde sich der Zeitraum um weitere drei Mo‑
nate verlängern (ebd.).

Voigt zufolge dürfte sich die verbesserte soziale Ab‑
sicherung auf den Zugang zu Leistungen nach SGB II 
und der Grundsicherung im Alter nach dem vierten 
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Kapitel des SGB XII beziehen, sofern die Personen min‑
destens sechs Monate in Deutschland gearbeitet haben 
(Voigt 2024a: 429 f.). Hierdurch dürfte sich die Situation 
von Personen im Rahmen der Westbalkanregelung bei 
Erwerbslosigkeit verbessern. Sie hätten dann nicht 
mehr den Verlust ihres Aufenthaltstitels während der 
ersten drei Monate der Erwerbslosigkeit zu befürchten 
(ebd.: 430).

Die Neufassung der Arbeitnehmer*innen‑Rahmen‑
richtlinie sieht weitere Rechte für Drittstaatsange‑
hörige vor. So räumt Artikel 12 ihnen unter anderem 
Gleichbehandlungsrechte in Bezug auf die „Beschäfti‑
gungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich [...] Ent‑
lohnung, Entlassung, Arbeitszeiten, Urlaub und Feier‑
tage und Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“ ein 
(EU 2024: Art. 12 Abs. 1). 

24 In den Erwägungsgründen der Richtlinie werden auch die Sozialpartner erwähnt: „Um sicherzustellen, dass Drittstaatsangehörige 
und ihre Familien ihre Rechte wirksam wahrnehmen können, sollten ihnen die Mitgliedstaaten kostenlos barrierefreie Informationen 
über die für die Beantragung der kombinierten Erlaubnis erforderlichen Unterlagen sowie über die Einreise- und Aufenthaltsbedin‑
gungen und die Rechte, Pflichten und Verfahrensgarantien im Hinblick auf ihren Schutz und den Schutz ihrer Familienangehörigen zur 
Verfügung stellen. Um ihre Kenntnisse zu verbessern und sie am Arbeitsplatz besser zu schützen, sollten diese Informationen auch 
Informationen zu den Sozialpartnern und insbesondere zu den Arbeitnehmerorganisationen enthalten“ (EU 2024: „in Erwägung nach‑
stehender Gründe“ Nr. 26).

Gewerkschaften sollen Zugangsrechte zu Betrieben 
und unter Umständen zu firmeneigenen Unterkünften 
erhalten (Voigt 2024a: 429; EU 2024: Art. 13 Abs. 3). Da‑
rüber hinaus werden Beschwerde- und Rechtsschutz‑
möglichkeiten und eine umfassende staatliche Infor‑
mationspflicht eingeführt (Voigt 2024a: 429).

Die Richtlinie verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten, 
der „Öffentlichkeit auf leicht zugängliche Weise regel‑
mäßig aktualisierte Informationen zur Verfügung“ zu 
stellen. Diese Informationen müssen aus den „ein‑
schlägigen Drittländern zugänglich“ sein und auch sol‑
che „über die Einreise- und Aufenthaltsbedingungen, 
einschließlich der Rechte und Pflichten der Drittstaats‑
angehörigen und ihrer Familienangehörigen sowie der 
entsprechenden Verfahrensgarantien“ umfassen (EU 
2024: Art. 16 Abs. 3).24
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	3.2	 Handlungsempfehlungen

Die Westbalkanregelung hat unmittelbare und mittel‑
bare negative Auswirkungen auf die Rechte von WBR-
Beschäftigten im Bausektor. Auf Grundlage der Fokus‑
gruppendiskussion und der vorgestellten Ergebnisse 
lassen sich acht Handlungsempfehlungen ableiten, die 
zu einer besseren Durchsetzung von Arbeitnehmer*in‑
nen-Rechten im Kontext der Westbalkanregelung bei‑
tragen würden. 

1.
	 Vereinfachung des Arbeitgeberwechsels 

durch Anwendung von § 9 der 
Beschäftigungsverordnung

In seiner jetzigen Form ist das Arbeitgeberwechselver‑
fahren kompliziert, und sowohl die Dauer als auch der 
Ausgang sind unwägbar. Die damit verbundenen Unsi‑
cherheiten haben das Potenzial, bestehende Abhängig‑
keiten der WBR-Beschäftigten von den Arbeitgeber*in‑
nen zu vertiefen. Sollte das Verfahren nicht abgeschafft 
werden, so sind mindestens eine Vereinfachung und 
klare Fristen seitens der beteiligten Institutionen erfor‑
derlich, damit Beschäftigte und Betriebe den Wechsel 
planen können.

Ein weiteres Problem ist die Nichtanwendung von 
§ 9 der Beschäftigungsverordnung. Derzeit unterliegen 
WBR-Beschäftigte selbst nach Jahren des Aufenthalts 
dem restriktiven Arbeitgeberwechselverfahren. Der 
Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, der 
Gesundheitsausschuss und der Wirtschaftsausschuss 
des Bundestags erachteten dies im Jahr 2023 als „nicht 
nachvollziehbar“ (Bundesrat 2023: 2).

Würde § 9 der Beschäftigungsverordnung zur An‑
wendung kommen, würden Personen, die über die 
Westbalkanregelung eingereist sind, nach zwei Jahren 
Beschäftigung eine Globalerlaubnis erhalten. Sie könn‑
ten dann einfacher den Arbeitsplatz wechseln. Zudem 
würde sich der Verwaltungsaufwand bei der Ausländer‑
behörde und der Bundesagentur für Arbeit verringern 
(ebd.). Die dadurch frei werdenden Personalkapazitä‑
ten könnten zur Kontrolle der Einhaltung von Mindest‑
standards in der Arbeitswelt eingesetzt werden.

2.
	 Tarifbeschäftigung als Voraussetzung für die 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit im 
Rahmen der Westbalkanregelung

Die Einreise über die Westbalkanregelung erfolgt im 
Bausektor auch in Beschäftigungsverhältnisse mit 
einer Entlohnung nach oder nahe am gesetzlichen Min‑

destlohn. Für WBR-Beschäftigte bedeutet das finanziel‑
le Unsicherheit und mitunter auch eine Bezahlung, die 
weder ihrem Tätigkeitsprofil noch ihrer Qualifikation 
entspricht. Eine Tarifbindung als Voraussetzung für die 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen 
der Westbalkanregelung würde hingegen eine ange‑
messene Entlohnung sicherstellen. Diese Maßnahme 
würde zudem Beschäftigte vor prekärer Arbeit schüt‑
zen und die Wirtschaft vor Wettbewerbsverzerrungen 
bewahren.

Ein Vorbild hierfür kann die kurzzeitig kontingen‑
tierte Beschäftigung (§ 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 15d 
BeschV) sein, bei der eine Arbeitsmigration nur in ei‑
nen tarifgebundenen Betrieb und bei einer Entlohnung 
nach Tarif möglich ist. Die Tariflöhne des Baugewerbes 
würden auch die nötige Einkommenshöhe zur Beantra‑
gung der Niederlassungserlaubnis absichern, die bei 
einer Entlohnung in der Nähe des Mindestlohns unter 
Umständen nicht erreicht wird. Betriebsratsstrukturen 
in tarifgebundenen Betrieben könnten Ausbeutung 
und Missbrauch entgegenwirken.

3.
	 Verbesserung des Zugangs zu 

Qualifizierungsangeboten und Erleichterung 
der Qualifizierungsanerkennung

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen führt zu 
höheren Beschäftigungschancen und besseren Ver‑
diensten (Brücker et al. 2021) und ermöglicht den Zu‑
gang zu einem Aufenthaltstitel als Fachkraft. Dies kann 
das Risiko von Arbeitsausbeutung verringern, da Be‑
schäftigte so leichter Zugang zu guten Arbeitsbedin‑
gungen erhalten und ihre ökonomische Abhängigkeit 
durch höhere Verdienste sinkt. Ein verbesserter Zugang 
zu Qualifizierungsangeboten und zu entsprechenden 
Beratungsstellen sowie eine erleichterte Qualifizie‑
rungsanerkennung sind daher für WBR-Beschäftigte 
besonders wichtig.

Im Rahmen der Erwerbsmigration, bei der Sozial‑
leistungsbezug eigentlich nicht vorgesehen ist, müssen 
der Zielgruppe Zugangswege zu Qualifizierungsangebo‑
ten abseits von Arbeitsagentur und Jobcenter eröffnet 
werden. Das trägt auch zu einer qualifikationsadäqua‑
ten Beschäftigung dieser Einwanderungsgruppe bei.

37

DIE WESTBALKANREGELUNG IM BAUSEKTOR



4.
	 Stärkung der Beratungsstellen und Ausbau 

des sprachlichen Angebots

Schon bei der Zuwanderung aus EU-Staaten hat sich 
der Auf- und Ausbau von arbeits- und sozialrechtlichen 
Beratungsstellen mit Angeboten in den Sprachen der 
mobilen Beschäftigten als wirksam erwiesen. Durch die 
enge gewerkschaftliche Anbindung dieser Beratungs‑
stellen können Menschen bei Problemen auf einem 
durch komplexe rechtliche Rahmenbedingungen ge‑
kennzeichneten Arbeitsmarkt schnell und unkompli‑
ziert Hilfe erhalten.

Drittstaatsangehörige spielen bereits heute für 
den deutschen Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Ihre 
Bedeutung dürfte in Zukunft anwachsen, insbeson‑
dere für die deutsche Baubranche. Die bestehenden 
Arbeitsrechtsberatungsangebote sollten daher sprach‑
lich und hinsichtlich personeller Kapazitäten auf diese 
Zielgruppe vorbereitet und ausgebaut werden. Auch 
in den Herkunftsländern sollten solche Beratungsan‑
gebote aufgebaut, ausgebaut und dauerhaft finanziert 
werden.

5.
	 Umfängliche und branchenspezifische 

Informationen für Arbeitsmigrant*innen 
schon mit Erhalt des Visums

Als eine mögliche Verbesserungsmaßnahme schlugen 
die Arbeitsrechtsberater*innen in der Fokusgruppen‑
diskussion eine umfassende Information der Beschäf‑
tigten vor. Dies sollte bereits beim Erhalt ihres Visums 
in Form einer Broschüre sowie einer E-Mail, die auf 
eine entsprechende Website verweist, erfolgen.

Gegenwärtig gibt es zwar ein reichhaltiges, aber 
weit verstreutes Informationsangebot. Mobile Beschäf‑
tigte müssen die spezifischen Bedingungen für ihren 
Aufenthaltstitel und ihre Branche derzeit aus mehre‑
ren Quellen zusammensuchen. Hilfreich wären daher 
auf die jeweiligen Branchen und Aufenthaltstitel zuge‑
schnittene Informationen, die verschiedene Szenarien, 
wie beispielsweise einen Arbeitgeberwechsel oder die 
Beantragung von Arbeitslosengeld I, verständlich er‑
klären.

Da es in der Arbeitswelt immer wieder zu Miss‑
ständen wie Lohnvorenthaltung, Unfallvertuschung, 
Urlaubs diebstahl oder undokumentierten Überstun‑
den kommt, wäre eine klare Benennung dieser Proble‑
me sowie das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten 
wünschenswert. Die Beschäftigten wären dadurch sen‑

25 Auch andere Arbeitsmigrant*innen sind, je nach Aufenthaltstitel, weitestgehend von Leistungen des SGB II oder SGB XII 
 ausgeschlossen, aber zugleich voll steuer- und abgabenpflichtig.

sibilisiert und verfügten über eine erste Handlungs‑
orientierung. Auf einer Infoseite ließen sich entspre‑
chende Handlungsoptionen gut als mehrsprachiges 
Klickmenü abbilden. Hier sollten auch die verschiede‑
nen Träger von Arbeitsrechtsberatung aufgeführt wer‑
den.

6.
	 Verlässliche und langfristige soziale 

Absicherung für Arbeitsmigrant*innen

Momentan fehlt es WBR-Beschäftigten an einer ver‑
lässlichen und langfristigen sozialen Absicherung im 
Falle von Erwerbslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder 
Obdachlosigkeit. Schon bei der Beantragung von Leis‑
tungen nach dem SGB II oder dem SGB XII riskieren sie 
ihren Aufenthaltstitel. Dabei tragen sie mit ihren Steu‑
ern und Sozialabgaben zum hiesigen Gemeinwesen 
bei.25 Es wäre daher nur gerecht, auch WBR-Beschäftig‑
ten den Zugang zu den SGB-Leistungen zu ermöglichen. 
Das würde zudem ihre arbeitsbezogenen Abhängigkei‑
ten reduzieren und für eine bessere Absicherung im 
Unfall- und Kündigungsfall sorgen.

7.
	 Zügige und arbeitnehmendenfreundliche 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1233

Die Neufassung der Arbeitnehmer*innen‑Rahmenricht‑
linie sieht unter anderem ein geändertes Verfahren für 
Arbeitgeberwechsel sowie einen auch bei kurzfristiger 
Erwerbslosigkeit gesicherten Aufenthaltstitel vor. Eine 
zügige und möglichst arbeitnehmendenfreundliche 
Umsetzung dieser EU-Richtlinie würde bestehende Ab‑
hängigkeiten reduzieren und WBR-Beschäftigten einen 
vergleichsweise einfachen Arbeitsplatzwechsel ermög‑
lichen.

8.
	 Ordnungsrechtliche Maßnahmen zur 

Eindämmung der Informalität im Bauwesen

Eine ganze Reihe ordnungspolitischer Maßnahmen 
kann zu einer Verbesserung der Situation der Zielgrup‑
pe beitragen, indem sie ausbeuterische Praktiken in 
den Zielbranchen begrenzt. Im Bauhauptgewerbe zäh‑
len dazu insbesondere die verpflichtende Einführung 
elektronischer Zugangskontrollen auf Baustellen, die 
fälschungssichere Arbeitszeiterfassung, die personelle 
Stärkung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls 
und die Begrenzung von Subunternehmerketten.
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	3.3	 Fazit

Die Westbalkanregelung eröffnet Personen aus den 
Westbalkanländern einen niedrigschwelligen Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt. Im Bauhauptgewerbe 
kommt es zu Lasten der WBR-Beschäftigten jedoch zu 
Verstößen gegen ihre Rechte. Aus der Arbeitsrechtsbe‑
ratung sind Fälle von Lohnvorenthaltung, undokumen‑
tierten und unbezahlten Überstunden sowie der Be‑
gleichung des Lohns durch Urlaubsgeld bekannt.

Den an der Fokusgruppe beteiligten Arbeitsrechts‑
berater*innen zufolge wirkt sich die Westbalkanrege‑
lung sowohl positiv als auch negativ auf die Rechte der 
Beschäftigten aus.

Ein positiver Effekt ist, dass Teilzeitarbeitskonstel‑
lationen und Beschäftigungsverhältnisse ohne Vertrag 
in der Arbeitsrechtsberatung von WBR-Beschäftigten 
weniger relevant sind als etwa bei Beschäftigten aus 
dem EU-Ausland. Das lässt sich auf den rechtlichen 
Rahmen der Westbalkanregelung zurückführen, der ein 
existenzsicherndes Beschäftigungsverhältnis voraus‑
setzt und somit falsche Teilzeitarbeitsverträge mit ei‑
ner wöchentlichen Arbeitszeit von beispielsweise zehn 
Stunden von vornherein ausschließt.

Negativ wirkt sich dagegen die aufenthaltsrechtli‑
che Abhängigkeit aus, die sich aus der Kopplung des 
Aufenthaltstitels an ein Beschäftigungsverhältnis er‑
gibt und es den WBR-Beschäftigten erschwert, ihre 
Rechte durchzusetzen. Das zeitlich nicht planbare 
und mit Risiken behaftete Verfahren zum Arbeitgeber-
wechsel setzt Anreize, Missstände hinzunehmen. 

Ein Spurwechsel in eine Niederlassungserlaubnis 
oder einen Aufenthaltstitel als Fachkraft ist mit eini‑
gen Hürden verbunden. Zudem fehlt eine gesicherte 
und langfristige soziale Absicherung. Hinzu kommt, 
dass WBR-Beschäftigte nicht immer über ausreichende 
Kenntnisse bezüglich ihrer Rechte und der administ‑
rativen Verfahren verfügen und sich an informelle Be‑
ratungsfirmen wenden, die ihnen falsche Versprechun‑
gen machen.

Eine rechtliche Gleichstellung von WBR-Beschäftig‑
ten würde die negativen Effekte, die sich beispielsweise 
bei der Arbeitgeberbindung oder im Arbeitgeberwech‑
selverfahren aus den Besonderheiten des rechtlichen 
Rahmens der Westbalkanregelung ergeben, erheblich 
abschwächen.

Unterhalb der rechtlichen Gleichstellung gibt es 
zahlreiche weitere Handlungsmöglichkeiten. Die Neu‑
fassung der Arbeitnehmer*innen‑Rahmenrichtlinie 
sieht etliche Verbesserungen vor, die auch WBR-Be‑
schäftigten zugutekommen würden, zum Beispiel ein 
vereinfachter Arbeitgeberwechsel. Je eher diese Richt‑
linie umgesetzt wird, desto früher können WBR-Be‑
schäftigte von den Verbesserungen profitieren. Weitere 
Ansatzpunkte sind die Verbesserung von Qualifikations‑
angeboten, die Einführung einer verpflichtenden Tarif‑
bindung, die Anwendung von § 9 der Beschäftigungs‑
verordnung sowie Maßnahmen zur Eindämmung der 
Informalität im Bauwesen.
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Die Westbalkanregelung bietet Staatsangehörigen aus Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montene‑
gro und Serbien einen niedrigschwelligen und kontingentierten 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Auf der rechtlichen Ebene 
weist die Regelung einige Besonderheiten auf.  

Die vorliegende Untersuchung fragt nach den  Effekten der West‑
balkanregelung auf die Rechte der Beschäftigten und konzentriert 
sich dabei auf den Bausektor. Auf Grundlage von Expert*innen‑
interviews und einer Fokusgruppendiskussion mit sechs Arbeits‑
rechtsberater*innen identifiziert sie positive und negative Auswir‑
kungen der Westbalkanregelung auf die Rechte von Beschäftigten 
und formuliert Handlungsempfehlungen. 
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